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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Gegenstand des vorliegenden Artenschutz-Fachbeitrages ist die 2022 durch die 

Stadtverordnetenversammlung beschlossene 3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungs-

planes Nr. 4.2 „Am Stöffiner Weg“. Das Verfahren wird als Bebauungsplan der Innen-

entwicklung nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Änderung umfasst das 

Bauquartier 8 im Eckbereich Stöffiner Weg/ Heinrich-Rau-Straße.  

Mit der Realisierung des geplanten Vorhabens sind Eingriffe in Natur und Landschaft 

verbunden. Demzufolge kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen streng, besonders 

und/oder europarechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten bzw. ihrer Lebensräume 

kommen, so dass für diese Arten die Vereinbarkeit der Planung mit den artenschutzrecht-

lichen Bestimmungen des BNatSchG im Rahmen einer Konfliktanalyse zu untersuchen ist. 

Des Weiteren werden Maßnahmen ermittelt, die ergriffen werden müssen, um Beein-

trächtigungen zu vermeiden oder zumindest minimieren zu können. 

Der Artenschutzfachbeitrag dient als fachliche Grundlage zur Erteilung von artenschutz-

rechtlichen Ausnahmegenehmigungen nach § 45 BNatSchG. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit Urteil vom 10.01.2006 stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) klar, dass die 

nationalrechtlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland die Vorgaben der 

europäischen FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat Richtlinie; 92/43/EWG) nicht ausreichend 

umsetzen (EuGH, Urteil vom 10.01.2006 – C 98/03). Daraufhin wurde das Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) u.a. hinsichtlich seiner artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

novelliert. Seit dem 17. Dezember 2007 bzw. durch das neue BNatSchG seit dem 

01.03.2010 liegt somit eine neue Rechtslage vor, die nachfolgend dargestellt wird (zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) geändert). 

 

Artenschutzrechtliche Verbote 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetzgebung 

sind in § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert. Hiernach ist es 

verboten: 

1. Wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Die Regelungen zum speziellen Artenschutz unterscheiden zwischen besonders 

geschützten Arten und streng geschützten Arten, wobei alle streng geschützten Arten 

zugleich zu den besonders geschützten Arten zählen. Welche Arten zu den besonders 

geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nr. 

13 und 14 BNatSchG geregelt. 

Im Ergebnis ist bei Eingriffsvorhaben eine Verwirklichung der Verbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG für Anhang IV-Arten der FFH-RL sowie für europäische Vogelarten zu prüfen, 

während der Schutz für die lediglich besonders geschützten Arten im Rahmen der 

Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu gewährleisten ist. Dabei sind 

die Vorgaben des § 44 Abs. 5 BNatSchG zu berücksichtigen. Sind bei entsprechender 

Anwendung Verbotstatbestände nicht vermeidbar, ist eine Ausnahme gemäß § 45 

BNatSchG erforderlich. Die Voraussetzungen für eine zu erteilende Ausnahme im Rahmen 

von Planfeststellungen und Eingriffsgenehmigungen richten sich nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG. 

1.3 Methodisches Vorgehen 

1.3.1 Relevanzprüfung 

Die Relevanzprüfung hat die Aufgabe, diejenigen europarechtlich geschützten Arten zu 

ermitteln, für die eine Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden können. In einem ersten Schritt wird zunächst ermittelt, welche 

Arten aus artenschutzrechtlichen Gründen für die vorliegende Prüfung relevant sind. 

Im Hinblick auf den besonderen Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG sind zwingend alle 

europarechtlich geschützten Arten zu berücksichtigen. Dies sind zum einen alle in Anhang 

IV der FFH-RL aufgeführten Arten und zum anderen alle europäischen Vogelarten (Schutz 

nach VSchRL). Des Weiteren sind Arten nationaler Verantwortung und der rote Liste 

Kategorie 1-3 zu berücksichtigen. Die lediglich nach nationalem Recht besonders 

geschützten Arten können aufgrund der Privilegierung von zulässigen Eingriffen gemäß § 

44 (5) BNatSchG von der artenschutzrechtlichen Prüfung ausgenommen werden, d. h. sie 

spielen im Hinblick auf die Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG und hinsichtlich 

einer möglichen Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG im vorliegenden Fall keine Rolle, wobei 

diese Arten bereits im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ihre 

Berücksichtigung finden sollen. (vgl. Kapitel 6.1). 

In einem zweiten Schritt können unter den oben definierten Arten all jene Arten aus-

geschlossen werden, die im Untersuchungsraum nicht vorkommen oder die gegenüber den 

vorhabenspezifischen Wirkfaktoren als unempfindlich gelten. Für die verbleibenden 

relevanten Arten schließt sich eine art- bzw. gildenbezogene Konfliktanalyse an. 

1.3.2 Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse ist zu prüfen, ob für die relevanten, gemäß der durchgeführten 

Relevanzprüfung, näher zu betrachtenden Arten die spezifischen Verbotstatbestände des 

§ 44 (1) BNatSchG unter Berücksichtigung der Art. 12 und 13 FFH-RL und Art. 5 EU-VSRL 

eintreten. In diesem Zusammenhang können gem. § 44 (5) BNatSchG Vermeidungs- und 

spezifische Ausgleichsmaßnahmen mit dem Ziel vorgesehen werden, dass nicht gegen die 
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Verbote des § 44 (1) BNatSchG verstoßen wird oder Beeinträchtigungen zumindest mini-

miert werden. 

In der artbezogenen Wirkungsprognose werden die projektspezifischen Wirkfaktoren den 

artspezifischen Empfindlichkeitsprofilen gegenübergestellt und geprüft, welche der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten 

sind. Die Ergebnisse der Konfliktanalyse werden in Kapitel 7 zusammengefasst. 

1.3.3 Datengrundlagen 

Zur Ermittlung von Vorkommen prüfrelevanter Arten im Untersuchungsraum wurden die 

folgenden Unterlagen ausgewertet bzw. folgende Quellen abgefragt: 

− Bestandskartierung bzw. Geländeerfassungen durch das Büro Bornholdt Ingenieure 

GmbH für folgende Artengruppen: 

− Brutvogel: 4 Kartierungstage im Zeitraum zwischen März 2023 und Juli 2023 

angelehnt an die Linienkartierung von SÜDBECK et al. (2005) und Bibby et al. 

(1995), 

− Amphibien und Reptilien: Die Erfassung erfolgte durch Sichtbeobachtungen an 2 

Erfassungsterminen im Mai und Juli 2023 an Standorten mit geeigneten 

Strukturen und durch Beobachtungen mit einem Nahbereichsfernglas. Zusätzlich 

wurden geeignete Tagesverstecke, wie Balken, Bretter und Steine kontrolliert, 

− Säugetiere: Erfassung zwischen März 2023 und Juli 2023 mittels Losungen und 

Sichtbeobachtungen, 

− Fledermäuse: Die Erfassung wurde an zwei Terminen mittels BatDetektor im Mai 

und Juni 2023 durchgeführt. Die akustische Bestimmung mit Ultraschalldetektoren 

erfolgte nach Skiba (2009) und Runckel et. al (2018). Bei dem verwendeten Gerät 

handelt es sich um das Modell „Petterson u256 USB Ultrasound Microphone“ sowie 

− Biotoptypen: Kartierungsmethodik nach LLUR (2019). 
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Tabelle 1: Kartierungstermine 

Datum 
Untersuchte Artengruppen / 

Lebensräume 
Wetter Kartierer/in 

02.03.2023 Avifauna Starker Nebel, -2 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

28.03.2023 Avifauna Sonnig, -1 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

12.04.2023 Avifauna, Höhlenbäume Sonnig, 2 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

09.05.2023 Reptilien, Amphibien, Biotope Sonnig, 13 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

15.05.2023 Fledermäuse Bewölkt, 15 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

01.06.2023 Avifauna Bewölkt, 10 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

14.06.2023 Fledermäuse Leicht bewölkt, 17 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 

04.07.2023 Reptilien, Amphibien, Insekten Sonnig, windig 18 °C 
M.Sc. Nancy Armas 
Martinez 
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2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND SEINER 

WESENTLICHEN WIRKUNGEN 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

2.1.1 Lage und Größe 

Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 1,8 ha. Das Bauvorhaben der Stadtwerke Neuruppin 

umfasst hauptsächlich die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes mit einem direkt 

angebauten Neubau auf dem Gelände. Durch den Erweiterungsbau und die zugehörigen 

notwendigen Verkehrs- und Stellplatzflächen wird ein Großteil der vorhandenen 

Grünflächen befestigt und versiegelt. Nach dem bisherigen Planungsstand soll das 

Betriebsgebäude von derzeit 34 m auf insgesamt etwa 55 m entlang der Heinrich-Rau-

Straße verlängert werden. Im Rahmen des Ausbaus werden auf der Fläche befindliche 

Obstbäume entfernt. Im Süden grenzt das Gebiet an das Krankenhaus Neuruppin an und 

im Nordwesten befindet sich RFT Kabel Nord. Die Heinrich-Rau-Straße begrenzt das Gebiet 

entlang der östlichen Grenze. 

 

Abbildung 1: Übersicht Untersuchungsgebiet und Geltungsbereich. 

2.2 Relevante Projektwirkungen 

Es wird hier eine Abschätzung möglicher Wirkfaktoren vorgenommen, die sich in bau-, 

anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren unterteilen. Die Benennung der Wirkfaktoren 
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dient in erster Linie der Analyse von möglichen negativen Beeinträchtigungen, auf die im 

Kapitel zur Konfliktanalyse (vgl. Kapitel 6) eingegangen wird. 

2.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Die baubedingten Wirkfaktoren sind wie folgt zusammengefasst: 

− Dauerhafter Verlust von Ruhe-, Nist- und Fortpflanzungsstätten durch die Entfernung 

von Vegetation, 

− vorübergehender direkter Flächenentzug durch die Einrichtung von temporären 

Bauflächen und -straßen und Leitungsgräben, 

− vorübergehende Veränderung abiotischer Standortfaktoren durch 

− temporäre Aufschüttung von Bodenmaterial, 

− vorübergehende Barriere oder Fallenwirkung durch temporäre Bodenaufgrabung, 

− vorübergehende nichtstoffliche Einwirkungen wie optische und akustische Reize, die 

eine Meidung des bisherigen Habitats bzw. Fluchtverhalten aufgrund des Lärms und der 

menschlichen Anwesenheit auslösen und 

− stoffliche Einwirkungen durch 

− Vorübergehende Einbringung von Stickstoffverbindungen, Feinstaub- und 

Staubemissionen aufgrund des Baumaschineneinsatzes und 

− ggf. Einbringung von Schadstoffen durch Verlust / Havarien von Schmier- und 

Reinigungsstoffen. 

2.2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Die anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren sind wie folgt zusammengefasst: 

− Veränderung der Habitatstruktur durch 

− Entfernung von Vegetation, 

− Veränderung abiotischer Standortfaktoren durch 

− die Errichtung, veränderte Höhe der neuen Gebäude, 

▪ die eine Änderung der Beschattungs- bzw. Lichtverhältnisse für 

Bodenvegetation und -fauna bewirken, 

− Lebensraumverlust durch Baumfällungen und 

− Stoffliche Einwirkungen 

− ggf. durch Austrag von Schadstoffen bei Havarien. 
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3 UNTERSUCHUNGSRAUM UND CHARAKTERISIERUNG 

DES VORHABENGEBIETS 

3.1 Biotoptypenkartierung 

Im Bereich des geplanten Baufeldes wurden folgende Biotoptypen festgestellt: 

 

Abbildung 2: Biotoptypen im Untersuchungsraum. 

Hecke (Formschnitt) – Biotopcode: 10273 

Schutzstatus: - 

Fläche: 799 m² 

Die Biotopfläche befindet sich hauptsächlich als Eingrenzung rund um die Parkplätze und 

beiderseits der nördlichen Einfahrt. Vor allem die Bereiche im Norden sind durch die 

Hainbuche (Carpinus betulus) dominiert. Außerdem wurden noch Stechpalmen (Ilex sp.) 

und vor allem um die südliche Parkfläche Prachtspiersträucher (Spiraea vanhouttei) 

gepflanzt. 

Anpflanzung von Sträuchern (> 1 m Höhe) ohne Bäume- Biotopcode: 102721 

Schutzstatus: - 

Fläche: 770 m² 

Der Hauptteil dieses Biotops befindet sich als Grenze entlang des Stöffiner Weges. Diese 

Anpflanzung besteht ausschließlich aus Flieder (Syringa vulgaris). Kleinere Anpflanzungen 

sind außerdem bei den kleineren Gebäuden anzutreffen.  
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Anpflanzung von Sträuchern (> 1 m Höhe) mit Bäumen – Biotopcode: 102722 

Schutzstatus: - 

Fläche: 203 m² 

Die hier angelegten Pflanzungen befinden sich ausschließlich um den künstlich angelegten 

Teich. Neben kleineren Weidenbüschen befindet sich eine Salweide auf dieser Fläche. 

Anpflanzung von Bodendeckern (< 1 m Höhe) ohne Bäume – Biotopcode: 10272 

Schutzstatus: - 

Fläche: 31 m² 

Die kleine und einzige Fläche befindet sich nordöstlich des teilversiegelten Parkplatzes. 

Artenarmer Zier-/Parkrasen mit locker stehenden Bäumen – Biotopcode: 051622 

Schutzstatus: - 

Fläche: 1.044 m² 

Die vier Teilflächen befinden sich in zwei Gebieten. Zwei der Flächen sind die östliche 

Grenze entlang der Heinrich-Rau-Straße. Auf ihnen befinden sich 6 Winterlinden (Tilia 

cordata). Die anderen zwei Flächen sind nordwestlich und südlich um den Teich herum 

angelegt. Auf der nordwestlichen dieser Flächen befinden sich drei Vogelkirschen (Prunus 

avium) und auf der südlichen je eine Trauerweide (Salix babylonica), Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) und Hängebirke (Betula pendula).  

Artenarmer Zier-/Parkrasen weitgehend ohne Bäume – Biotopcode: 051621 

Schutzstatus: - 

Fläche: 1.585 m² 

Diese Flächen sind teilweise sehr klein und über das gesamte Gebiet verteilt. Die größte 

Fläche befindet sich im Norden direkt angrenzend an die Fliederhecke. Auf dieser Fläche 

befinden sich vier Apfelbäume. Der Rasen ist dominiert durch Arten wie Einjähriges Ris-

pengras (Poa annua). Begleitarten sind Gänseblümchen (Bellis perennis), Spitzwegerich 

(Plantago lanceolata) und Löwenzahn (Taraxacum sp.).  

Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen mit geringem Grünanteil – 

Biotopcode: 12312 

Schutzstatus: - 

Fläche: 4.217 m² 

Die Gebäude und Garagen befinden sich verteilt über das gesamte Untersuchungsgebiet. 

Ein Großteil beherbergt Büroräume. 

Parkplatz, versiegelt ohne Baumbestand – Biotopcode: 126432 

Schutzstatus: - 

Fläche: 477 m² 

Die beiden versiegelten Parkplätze befinden sich im nördlichsten Bereich des Unter-

suchungsgebietes.  

Parkplatz, teilversiegelt ohne Baumbestand – Biotopcode: 126422 

Schutzstatus: - 

Fläche: 2.829 m² 
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Auf der großen Parkfläche im Süden, sind die eigentlichen Stellflächen durchlässig gestaltet 

und die Verkehrswege mit Spurplatten gestaltet. 

Schilf-Röhricht – Biotopcode: 022111 

Schutzstatus: - 

Fläche: 38 m² 

Dieses Biotop befindet sich am Ufersaum des künstlich angelegten Teiches. Sowohl die 

schmale Breite und die kleine Fläche sorgen dafür, dass es sich nicht um ein geschütztes 

Biotop handelt. 

Straße mit Asphalt- oder Betondecke, mit regelmäßigem Baumbestand – Biotopcode: 

126121 

Schutzstatus: - 

Fläche: 1.485 m² 

Der Stöffiner Weg verläuft direkt parallel zur Fliederhecke im Norden des Untersuchungs-

gebietes.  

Teiche, beschattet – Biotopcode: 02152 

Schutzstatus: - 

Fläche: 168 m² 

Der künstlich angelegte Teich wird zu Teilen, durch die umliegenden Bäume beschattet. 

Die Anlage ist mit Steinen befestigt. Im Teich selber befindet sich wenig naturnahe 

Vegetation. 

Verkehrsflächen – Biotopcode: 12600 

Schutzstatus: - 

Fläche: 6.272 m² 

Die Verkehrsflächen sind überall im Untersuchungsgebiet verteilt und werden teilweise 

auch als Parkflächen im eingezäunten Gelände genutzt. 

Obstbaumreihe lückig oder mit hohem Anteil geschädigter Bäume, überwiegend mittleres 

Alter ( > 10 Jahre) – Biotopcode: 0718222 

Schutzstatus: - 

Fläche: 404 m² 

Die Obstbaumreihe befindet sich im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes, jedoch noch 

auf dem eingezäunten Gelände der Stadtwerke. Sie besteht aus 12 Apfelbäumen, und 5 

Birnenbäumen. Die Bäume sind größtenteils in keinem guten Zustand, werden nicht 

regelmäßig gepflegt und die Reihe ist zusätzlich sehr lückig.  
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4 BESTANDSDARSTELLUNG 

4.1 Avifauna 

Im Untersuchungsraum treten im Ergebnis der faunistischen Kartierung 11 heimische 

Brutvogelarten auf. Der Hauptteil der Vögel war in der Vegetation im Untersuchungsgebiet 

anzutreffen. Zusätzlich nutzen vor allem die Haussperlinge auch das nördlichste Gebäude 

als Nistplatz. Zu prüfen sind prinzipiell alle im Untersuchungsraum vorkommenden 

Brutvogelarten, sofern eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung nicht im Vorhinein 

ausgeschlossen werden kann. Innerhalb des Untersuchungsraumes kann es im Zuge der 

Vorhabenrealisierung zu Beeinträchtigungen von Boden-, Gebäude-, Höhlen- und 

Gehölzbrütern kommen. Das mögliche Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 (1) 

BNatSchG ist folglich im Rahmen der Konfliktanalyse für die betroffenen Arten zu prüfen. 

Zur Reduzierung des Arbeitsaufwands in der Artenschutzprüfung sind die häufigen 

Vogelarten zu Gruppen mit ähnlichen Habitatansprüchen (sog. „Gilden“) zusammengefasst 

worden und werden in der Konfliktanalyse auf Gruppenniveau behandelt. Eine 

Artbetrachtung ist für in Brandenburg heimische gefährdete oder sehr seltene Arten und 

europaweit gefährdete Arten des Anhangs I VSchRL notwendig.  

Prüfrelevanzen bestehen demnach für die Baum- und Gebüschbrüter: Zaunkönig, 

Dorngrasmücke, Amsel, Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, Stieglitz, Grauschnäpper, 

Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, 

Zilpzalp, Gimpel, Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger; für die Höhlenbrüter: 

Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer, Kleiber, Hausrotschwanz, Buntspecht, Blaumeise, 

Kohlmeise, Sumpfmeise, Gartenrotschwanz; für die Gebäudebrüter: Feldsperling, Haus-

sperling, Stadttaube und die Bodenbrüter: Rotkehlchen, Goldammer, Fitis, Blessralle, 

Waldschnepfe, Graugans, Stockente, Fasan, Feldlerche, Waldlaubsänger, Schwarzkehl-

chen, Schafstelze, Höckerschwan. 

Arten wie z.B. die Bachstelze, die dicht besiedelte Gebiete meidet werden im weiteren 

Verlauf aus den Gilden entfernt und nicht weiter berücksichtigt. Gleiches gilt für die Hohl-

taube, die auf das Vorkommen des Schwarzspechtes angewiesen ist, für die Haubenmeise, 

die Nadelhölzer benötigt, für den Mauersegler, der mehrgeschössige Altbauten braucht und 

Gebirgsstelzen, die schnell fließende Gewässer benötigen. Relevante Einzelarten sind: 

Star, Wintergoldhähnchen, Klappergrasmücke, Baumpieper, Rohrammer, Gelbspötter, 

Turteltaube, Kuckuck, Schleiereule, Waldohreule, Teichralle, Waldkauz, Eisvogel, 

Wiedehopf, Wendehals, Grünspecht, Schwarzspecht, Kleinspecht, Pirol, Ziegenmelker, 

Wasserralle, Wachtelkönig, Kranich, Schellente, Wachtel, Rebhuhn, Zwergtaucher, 

Haubentaucher, Graureiher, Weißstorch, Fischadler, Wespenbussard, Rohrweihe, Rot-

milan, Schwarzmilan, Mäusebussard, Baumfalke, Wanderfalke, Turmfalke, Neuntöter, 

Raubwürger, Dohle, Kolkrabe, Erlenzeisig, Bluthänfling, Grauammer, Ortolan, Nebelkrähe, 

Feldlerche, Haubenlerche, Heidelerche, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Feldschwirl, 

Teichrohrsänger, Drosselrohrsänger, Sperbergrasmücke, Wacholderdrossel, Trauer-

schnäpper, Braunkehlchen, Nachtigall, Steinschmätzer.  
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Tabelle 2: Erfassungsergebnisse des Vorkommens der Brutvögel im Untersuchungsraum, 

deren Schutzstatus und Brutökologie. 

 

Relevante Arten werden fett hervorgehoben. Legende am Ende der Tabelle. 

Deutscher 
Name 

Wissenschaft-
licher Name 

Rote 
Liste Schutz 

Ökologie 

Nationale 
Verant-
wortung 

Nach-
weis B

ra
n

d
en

b
u

rg
 

D
eu

ts
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la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R

l 

Star 
Sturnus 
vulgaris 

- 3 bg - Höhlenbrüter, brüten ab April - x 

Zaunkönig 
Troglodytes 
troglodytes 

- * bg - Gebüschbrüter, brüten ab April -   

Garten-
baumläufer 

Certhia 
brachydactyla 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab März -   

Waldbaum-
läufer 

Certhia 
familiaris 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab März -   

Kleiber 
Sitta 
europaea 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Wintergold-
hähnchen 

Regulus 
regulus 

2 * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Dorngras-
mücke 

Sylvia 
communis 

V * bg - Gebüschbrüter, brüten ab Mai -   

Klapper-
grasmücke 

Sylvia curruca - * bg - Gebüschbrüter, brüten ab Mai !   

Amsel 
Turdus 
merula 

- * bg - Gebüschbrüter, brüten ab Mai -   

Gartengras-
mücke 

Sylvia borin - * bg - Gebüschbrüter, brüten ab Mai -   

Mönchs-
grasmücke 

Sylvia 
atricapilla 

- * bg - Gebüschbrüter, brüten ab April - x 

Sommergold
hähnchen 

Regulus 
ignicapilla 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Singdrossel 
Turdus 
philomelos 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Feldsperling 
Passer 
montanus 

V V bg - Gebäudebrüter, brüten ab April -   

Rotkehlchen 
Erithacus 
rubecula 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab März -   

Hausrot-
schwanz 

Phoenicurus 
ochruros 

- * bg - Halbhöhlenbrüter, brüten ab Mai - x 

Hecken-
braunelle 

Prunella 
modularis 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Haus-
sperling 

Passer 
domesticus 

- * bg - Gebäudebrüter, brüten ab April - x 

Baumpieper 
Anthus 
trivialis 

V V bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai !   
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Bachstelze 
Motacilla 
alba 

- * bg - 
Halbhöhlenbrüter, brüten ab 
April 

-   

Buchfink 
Fringilla 
coelebs 

- * bg - 
Gebüsch- und Baumbrüter, 
brüten ab März 

-   

Kernbeißer 

Coccothraust
es 
coccothrauste
s 

V * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Grünfink 
Carduelis 
chloris 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Stieglitz 
Carduelis 
carduelis 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Rohrammer 
Emberiza 
schoeniclus 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab März !   

Gelbspötter 
Hippolais 
icterina 

3 * bg - 
Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab Mai 

!   

Grau-
schnäpper 

Muscicapa 
striata 

V V bg - Baumbrüter, brüten ab Mai -   

Goldammer 
Emberiza 
citrinella 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab April -   

Sumpfrohr-
sänger 

Acrocephalus 
palustris 

- * bg - 
Brütet nah am Boden zwischen 
Stängeln von z. B. Brennnesseln 
ab Mai 

-   

Fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai -   

Blessralle Fulica atra - * bg - Bodenbrüter, brüten ab April -   

Wald-
schnepfe 

Scolopax 
rusticola 

- V bg - Bodenbrüter, brüten ab März -   

Hohltaube 
Columba 
oenas 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab März -   

Türkentaube 
Streptopelia 
decaocto 

- * bg -  Baumbrüter, brüten ab März -   

Turteltaube 
Streptopelia 
turtur 

2 2 sg - 
 Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab August 

-   

Kuckuck 
Cuculus 
canorus 

- 3 bg - 
Baum- und Gebüschbrüter, 
Eiablage ab April 

-   

Schleiereule Tyto alba 1 * sg - 
Höhlen- und Gebäudebrüter, 
brüten ab März 

-   

Waldohr-
eule 

Asio otus - * sg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Teichralle 
Gallinula 
chloropus 

- V sg - Schilfbrüter, brüten ab April -   

Waldkauz Strix aluco - * sg - Höhlenbrüter, brüten ab März -   
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Deutscher 
Name 
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Rote 
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Mauersegler Apus apus - * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Eisvogel Alcedo atthis - * sg x Höhlenbrüter, brüten ab März -   

Wiedehopf Upupa epops 3 3 sg - 
 Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, 
brüten ab Mai 

!!!   

Wendehals Jynx torquilla 2 3 sg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Grünspecht Picus viridis - * sg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Schwarz-
specht 

Dryocopus 
martius 

- * sg x Höhlenbrüter, brüten ab März -   

Kleinspecht 
Dryobates 
minor 

- 3 bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Pirol 
Oriolus 
oriolus 

- V bg - Baumbrüter, brüten ab April !   

Ziegen-
melker 

Caprimulgus 
europaeus 

3 3 sg x Bodenbrüter, brüten ab Mai !!   

Wasserralle 
Rallus 
aquaticus 

V V bg - 
Bodenbrüter in Vegetation, 
brüten ab April 

!   

Wachtel-
könig 

Crex crex 2 1 sg x  Bodenbrüter, brüten ab April !   

Kranich Grus grus - * bg x Bodenbrüter, brüten ab März !!   

Graugans Anser anser - * bg - Bodenbrüter, brütet ab März -   

Schellente 
Bucephala 
clangula 

- * bg - 
 Baumhöhlenbrüter, brüten ab 
April 

!!   

Wachtel 
Coturnix 
coturnix 

- V bg -  Bodenbrüter, brüten ab Mai -   

Rebhuhn Perdix perdix 1 2 bg -  Bodenbrüter, brüten ab April -   

Zwerg-
taucher 

Tachybaptus 
ruficollis 

2 * bg - Schilfbrüter, brütet ab April -   

Hauben-
taucher 

Podiceps 
cristatus 

2 * bg - Schilfbrüter, brütet ab März -   

Graureiher Ardea cinerea V * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Weißstorch 
Ciconia 
ciconia 

3 V sg x 
Baum- und Gebäudebrüter, 
brüten ab April 

!!   

Fischadler 
Pandion 
haliaetus 

- 3 sg x  Horstbrüter, brüten ab April !!!   

Wespen-
bussard 

Pernis 
apivorus 

3 V sg x Baumbrüter, brüten ab Mai -   

Rohrweihe 
Circus 
aeruginosus 

3 * bg x 
Boden- und Röhrichtbrüter, 
brüten ab Mai 

!   

Habicht 
Accipiter 
gentilis 

V * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Sperber 
Accipiter 
nisus 

V * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   
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Rotmilan Milvus milvus - * sg x Baumbrüter, brüten ab März -   

Schwarz-
milan 

Milvus 
migrans 

- * sg x Baumbrüter, brüten ab März !   

Mäuse-
bussard 

Buteo buteo V * sg -  Baumbrüter, brüten ab März -   

Baumfalke 
Falco 
subbuteo 

1 3 sg - Baumbrüter, Mai-Juli -   

Wander-
falke 

Falco 
peregrinus 

3 * sg x Felsbrüter, brüten ab März -   

Turmfalke 
Falco 
tinnunculus 

3 * sg - 
Gebäude- und Felsbrüter, 
brüten ab März 

-   

Neuntöter 
Lanius 
collurio 

3 * bg x Gebüschbrüter, brüten ab Mai -   

Raubwürger 
Lanius 
excubitor 

V 1 sg - 
 Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab März 

!   

Dohle 
Coleus 
monedula 

2 * bg - Höhlenbrüter, brüten ab Mai - x 

Kolkrabe Corvus corax - * bg - 
Baum- und Höhlenbrüter, 
brüten ab Februar 

!   

Erlenzeisig 
Carduelis 
spinus 

3 * bg -  Baumbrüter, brüten ab April -   

Bluthänfling 
Carduelis 
cannabina 

3 3 bg - Gebüschbrüter, brüten ab April -   

Grauammer 
Emberiza 
calandra 

- V sg - Bodenbrüter, brüten ab Mai !!   

Ortolan 
Emberiza 
hortulana 

3 2 sg x Bodenbrüter, brüten ab Mai !!   

Stockente 
Anas 
platyrhynchos 

* * bg - Bodenbrüter, brüten ab März -   

Fasan 
Phasianus 
colchicus 

- - bg - Bodenbrüter, brüten ab März -   

Straßen-
taube 

Columba liva 
f. domestiva 

- - bg - 
Gebäude- und Felsbrüter, März-
Oktober 

-   

Ringeltaube 
Columba 
palumbus 

- * bg - 
Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab April 

- x 

Buntspecht 
Dendrocopos 
major 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Elster Pica pica - * bg - Baumbrüter, brüten ab April - x 

Eichelhäher 
Garrulus 
glandarius 

- * bg - Baumbrüter, brüten ab April -   

Rabenkrähe Corvus corone - * bg - Baumbrüter, brüten ab März -   

Nebelkrähe Corvus cornix - * 
b
g 

- Baumbrüter, brüten ab Februar !! x 
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Blaumeise 
Parus 
caeruleus 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April - x 

Kohlmeise Parus major - * bg - Höhlenbrüter, brüten im März - x 

Hauben-
meise 

Parus 
cristatus 

- * bg - Höhlenbrüter, März bis Juni -   

Tannen-
meise 

Parus ater - * bg - Höhlenbrüter, brüten im April -   

Sumpfmeise 
Parus 
palustris 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten im April -   

Feldlerche 
Alauda 
arvensis 

3 3 bg - Bodenbrüter, brüten ab März !   

Girlitz 
Serinus 
serinus 

V * bg - 
Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab April 

-   

Zilpzalp 
Phylloscopus 
collybita 

- * bg - 
Boden- bzw. Gebüschbrüter, 
brüten ab April 

-   

Gimpel 
Pyrrhula 
pyrrhula 

V * bg - 
Gebüsch- und Baumbrüter, 
brüten ab April 

-   

Gebirgs-
stelze 

Motacilla 
cinerea 

V * bg - 
Halbhöhlenbrüter, brüten ab 
April 

-   

Weiden-
meise 

Parus 
montanus 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Hauben-
lerche 

Galerida 
cristata 

2 1 sg - Bodenbrüter, brüten ab April !!   

Heidelerche 
Lullula 
arborea 

V V sg x Bodenbrüter, brüten ab März !!   

Rauch-
schwalbe 

Hirundo 
rustica 

V V bg - Gebäudebrüter, brüten ab April -   

Mehl-
schwalbe 

Delichon 
urbicum 

- 3 bg - Gebäudebrüter, brüten ab Mai -   

Schwanz-
meise 

Aegithalos 
caudatus 

- * bg - 
Baum- und Gebüschbrüter, 
brüten ab März 

-   

Waldlaub-
sänger 

Phylloscopus 
sibilatrix 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai -   

Feldschwirl 
Locustella 
naevia 

V 2 bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai -   

Teichrohr-
sänger 

Acrocephalus 
scripaceus 

- * bg - 
Brüten ab Mai zwischen 
Röhrichthalmen 

!   

Drossel-
rohrsänger 

Acrocephalus 
arundinaceus 

- * sg - 
Brüten ab Mai zwischen 
Röhrichthalmen 

!!!   

Sperber-
grasmücke 

Sylvia nisoria 2 1 sg x 
Bodennahe Gebüschbrüter, 
brüten ab Mai 

!!   

Misteldrosse
l 

Turdus 
viscivorus 

- * bg - 
Baumbrüter, brüten ab Mitte 
März 

-   
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Wacholderd
rossel 

Turdus pilaris - * bg - Gebüschbrüter, brüten ab April - x 

Trauer-
schnäpper 

Ficedula 
hypoleuca 

- 3 bg - Höhlenbrüter, brüten ab Mai -   

Braun-
kehlchen 

Saxicola 
rubetra 

2 2 bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai !   

Schwarz-
kehlchen 

Saxicola 
rubicola 

- * bg - Bodenbrüter, brütet ab April -   

Nachtigall 
Luscinia 
megarhyncho
s 

- * bg - Gebüschbrüter, brüten ab April !   

Gartenrot-
schwanz 

Phoenicurus 
phoenicurus 

- * bg - Höhlenbrüter, brüten ab April -   

Stein-
schmätzer 

Oenanthe 
oenanthe 

1 1 bg - Bodenbrüter, brüten ab April !   

Schafstelze 
Motacilla 
flava 

- * bg - Bodenbrüter, brüten ab Mai -   

Höcker-
schwan 

Cygnus olor - * bg - Bodenbrüter, brüten ab März -   

0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
4 = potenziell gefährdet 
G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R = extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
V = zurückgehend, Art der Vorwarnliste 
D = Daten mangelhaft (defizitär) 
* = Derzeit als nicht gefährdet anzusehen 
- : keine Angabe 
BNatSchG: Die Begriffsbestimmung der besonders (bg) und streng geschützten (sg) Arten finden sich 
in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG nach: Rote Liste Brandenburg RYSLAVY ET AL. 2019, Rote Liste 
der Brutvögel Deutschland GRÜNBERG ET AL 2016 
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4.2 Säugetiere 

Bezugnehmend auf die Kartierungen und wurden zwei Säugetierarten festgestellt Beide 

Arten sind streng geschützte, FFH-Anhang-IV Fledermausarten: Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). 

 

Tabelle 3: Erfassungsergebnisse des Vorkommens der Säugetiere im Vorhabengebiet und 

deren Schutzstatus 

Relevante Arten werden fett hervorgehoben. Legende am Ende der Tabelle. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Rote 
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wortung 
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Wildschwein Sus scrofa - * bg - :   

Europäischer Biber Castor fiber 1 V sg IV :   

Erdmaus Microtus agrestis - * - - :   

Eichhörnchen Sciurus vulgaris - * bg - :   

Brandmaus Apodemus agrarius - D bg - :   

Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus - V bg - :   

Feldhase Lepus europaeus 2 3 bg - :   

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 * sg IV : x 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * sg IV :   

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - * sg IV :   

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 sg IV !   

Großes Mausohr Myotis myotis 1 * sg IV !   

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V sg IV ? x 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 * sg IV :   

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * sg IV !   

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 sg IV :   

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 sg IV :   

Zwergspitzmaus Sorex minutus - * bg - :   

Wasserspitzmaus Neomys fodiens 3 V bg - :   

Waldspitzmaus Sorex araneus - * bg - :   

Maulwurf Talpa europaea - * bg - :   

Feldspitzmaus Crocidura leucodon - V bg - :   

Westigel Erinaceus europaeus - V bg - :   

Feldmaus Microtus arvalis - * - - :   

Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis - * bg - :   

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 1 * sg IV :   

Hausratte Rattus rattus 2 1 - - :   

Haselmaus Muscardinus avellanarius - V sg IV :   

Reh Capreolus capreolus - * bg - :   

Mufflon Ovis orientalis - - bg - -   
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Rote 
Liste Schutz 

Nationale 
Verant-
wortung 

Nach-
weis B

ra
n

d
en

b
u

rg
 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

FF
H

 

Damhirsch Dama dama - - bg - -   

Wolf Canis lupus - 3 sg IV :   

Waschbär Procyon lotor - - - - -   

Steinmarder Martes foina - * bg - :   

Mink Neovison vison - - bg - -   

Mauswiesel Mustela nivalis 3 D bg - :   

Marderhund Nyctereutes procyonoides - - - - -   

Iltis Mustela putorius 3 3 bg - :   

Hermelin Mustela erminea - D bg - :   

Fuchs Vulpes vulpes - * bg - :   

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 4 * sg IV :   

Dachs Meles meles - * bg - :   

Fischotter Lutra lutra 1 3 sg IV :   

Ostschermaus Arvicola amphibius - * bg - :   

Rötelmaus Myodes glareolus - * bg - :   

Siebenschläfer Glis glis - * bg - :   

Sumpfmaus Alexandromys oeconomus - 2 bg - :   

Östliche Hausmaus Mus musculus - * - - :   

Wanderratte Rattus norvegicus - * - - :   

Westliche Hausmaus 
Mus domesticus 
domesticus - * bg - :   

Zwergmaus Micromys minutus - V bg - :   

Baummarder Martes martes 3 V bg - :   

Waldmaus Apodemus sylvaticus - * bg - :   

0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
4 = potenziell gefährdet 
G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R = extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
V = zurückgehend, Art der Vorwarnliste 
D = Daten mangelhaft (defizitär) 
* = Derzeit als nicht gefährdet anzusehen 
- : keine Angabe 
BNatSchG: Die Begriffsbestimmung der besonders (bg) und streng geschützten (sg) Arten finden sich 
in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG 
nach: Rote Liste der Säugetiere Brandenburg DOLCH ET AL. 1992, Rote Liste der Säugetiere 
Deutschland MEINIG ET AL. 2020 
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4.3 Reptilien und Amphibien 

Bezugnehmend auf die Kartierungen konnten keine Amphibien oder Reptilien im 

Vorhabengebiet festgestellt werden.  

 

Tabelle 4: Erfassungsergebnisse des Vorkommens der Amphibien und Reptilien im 

Vorhabengebiet und deren Schutzstatus 

Relevante Arten werden fett hervorgehoben. Legende am Ende der Tabelle. 

Deutscher 
Name Wissenschaftlicher Name 

Rote Liste Schutz 

Nationale 
Verantwor

tung 
Nachwei

s B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

FF
H

 

Teichmolch Lissotriton vulgaris * * bg - :   

Grasfrosch Rana temporaria 3 V bg - :   

Moorfrosch Rana arvalis * 3 sg IV (!)   

Teichfrosch Pelophylax esculentus * * bg - !   

Knoblauch-
kröte Pelobates fuscus * 3 sg IV :   

Erdkröte Bufo bufo * * bg - :   

Kammmolch Triturus cristatus 3 3 sg IV !   

Ringelnatter Natrix natrix 3 3 bg - :   

Waldeidechse Zootoca vivipara G V bg - :   

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V sg IV :   

0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
4 = potenziell gefährdet 
G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R = extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
V = zurückgehend, Art der Vorwarnliste 
D = Daten mangelhaft (defizitär) 
* = Derzeit als nicht gefährdet anzusehen 
- : keine Angabe 
BNatSchG: Die Begriffsbestimmung der besonders (bg) und streng geschützten (sg) Arten 
finden sich in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG 
nach: Rote Liste der Reptilien und Amphibien Brandenburg Schneeweiß ET AL. 2004, Rote Liste 
der Reptilien und Amphibien Deutschland Kühnel ET AL. 2009 

 

4.4 Fische und Rundmäuler 

Es kommen keine einheimischen Fische und Rundmäuler des FFH-IV Anhangs in dem 

Messtischblatt vor und es wurden keine Fische und Rundmäuler kartiert. 
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4.5 Insekten 

Im Rahmen der Kartierungen konnten keine Insektenarten des FFH-IV Anhangs festgestellt 

werden.  

 

Tabelle 5: Erfassungsergebnisse der Insektenkartierung im Vorhabengebiet und deren 

Schutzstatus. 

Relevante Arten werden fett hervorgehoben. Legende am Ende der Tabelle. 

Deutscher Name 
 

Wissenschaftlicher Name 

Rote 

Liste 
Schutz 

Nachweis 

D
e
u
ts

c
h
la

n
d
 

B
N

a
tS

c
h
G

 

F
F
H

-A
n
h
a
n
g
 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 3 sg IV 
- 

0 = ausgestorben oder verschollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

4 = potenziell gefährdet 

G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

R = extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 

V = zurückgehend, Art der Vorwarnliste 

D = Daten mangelhaft (defizitär) 

* = Derzeit als nicht gefährdet anzusehen 

- : keine Angabe 

BNatSchG: Die Begriffsbestimmung der besonders (bg) und streng geschützten (sg) 

Arten finden sich in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG 

nach: Rote Liste und Gesamtartenliste der Ameisen Deutschlands SEIFERT 

2011 

 

 

4.6 Weichtiere 

Es konnten keine Weichtiere des FFH-IV Anhangs gefunden werden. 
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5 RELEVANZPRÜFUNG 

5.1 Avifauna 

Im Rahmen des Vorhabens werden keine Gebäude abgerissen, sondern erweitert. 

Zusätzlich wird Vegetation entfernt. Somit sind vor allem Baum- und Gebüschbrüter und 

ggf. Höhlenbrüter betroffen. Zusätzlich kann es zu einer Störung durch optische und 

akustische Reize kommen, was für die gesamte Avifauna gilt. Für bodenbrütende Arten 

gibt es im Untersuchungsgebiet kein geeignetes Habitat, so dass diese Gilde nicht betroffen 

ist. 

Für fast alle Arten, die eine Relevanzprüfung erfordern, kann eine Betroffenheit 

ausgeschlossen werden, da das Habitat nicht geeignet ist.  Viele der Arten benötigen offene 

Flächen oder dichte Vegetation. Das hier vorliegende Gebiet ist allerdings dicht bebaut mit 

nur wenig lückiger Vegetation. Somit ist das Habitat nur für Arten geeignet die an 

menschliche Siedlungen angepasst sind und keine hohen Lebensraumansprüche haben. 

Die Relevanzprüfung ergibt daher folgende betroffene Arten: Star, Turmfalke, Kolkrabe, 

Nebelkrähe, Rauchschwalbe, Nachtigall und Wacholderdrossel. 

 

Tabelle 6: Betroffenheit der Avifauna im Vorhabengebiet und deren Schutzstatus. 

Legende vgl. Tabelle 2 

Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R

l 

Star 
Sturnus 
vulgaris - 3 bg -  ja nachgewiesen  ja 

Wintergold-
hähnchen 

Regulus 
regulus 2 * bg -  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Klappergras-
mücke 

Sylvia 
curruca - * bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Baumpieper 
Anthus 
trivialis V V bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Rohrammer 

Emberiza 
schoeniclu
s - * bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R

l 

Gelbspötter 
Hippolais 
icterina 3 * bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Turteltaube 
Streptopeli
a turtur 2 2 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Kuckuck 
Cuculus 
canorus - 3 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Schleiereule Tyto alba 1 * sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Eisvogel 
Alcedo 
atthis - * sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wiedehopf 
Upupa 
epops 3 3 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wendehals 
Jynx 
torquilla 2 3 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Grünspecht 
Picus 
viridis - * sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Schwarz-
specht 

Dryocopus 
martius - * sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Kleinspecht 
Dryobates 
minor - 3 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Pirol 
Oriolus 
oriolus - V bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Ziegen-
melker 

Caprimulg
us 
europaeus 3 3 sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wasserralle 
Rallus 
aquaticus V V bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch
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n

d
 

B
N
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h
G

 

V
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h
R
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Wachtel-
könig Crex crex 2 1 sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Kranich Grus grus - * bg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Schellente 
Bucephala 
clangula - * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wachtel 
Coturnix 
coturnix - V bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Rebhuhn 
Perdix 
perdix 1 2 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Zwerg-
taucher 

Tachybapt
us 
ruficollis 2 * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Hauben-
taucher 

Podiceps 
cristatus 2 * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Graureiher 
Ardea 
cinerea V * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Weißstorch 
Ciconia 
ciconia 3 V sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Fischadler 
Pandion 
haliaetus - 3 sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wespen-
bussard 

Pernis 
apivorus 3 V sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Rohrweihe 

Circus 
aeruginos
us 3 * bg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Rotmilan 
Milvus 
milvus - * sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R
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Schwarz-
milan 

Milvus 
migrans - * sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Mäuse-
bussard 

Buteo 
buteo V * sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Baumfalke 
Falco 
subbuteo 1 3 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wanderfalke 
Falco 
peregrinus 3 * sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Turmfalke 

Falco 
tinnunculu
s 3 * sg -  ja ja ja  

Neuntöter 
Lanius 
collurio 3 * bg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Raubwürger 
Lanius 
excubitor V 1 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Dohle 
Coleus 
monedula 2 * bg -  nein 

Nachgewiese
n, Durchzug 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Kolkrabe 
Corvus 
corax - * bg -  ja ja  ja 

Erlenzeisig 
Carduelis 
spinus 3 * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Bluthänfling 
Carduelis 
cannabina 3 3 bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Grauammer 
Emberiza 
calandra - V sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Ortolan 
Emberiza 
hortulana 3 2 sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R
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Nebelkrähe 
Corvus 
cornix - * bg -  ja 

Nachgewiese
n, NG im VG ja 

Feldlerche 
Alauda 
arvensis 3 3 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Hauben-
lerche 

Galerida 
cristata 2 1 sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Heidelerche 
Lullula 
arborea V V sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Rauch-
schwalbe 

Hirundo 
rustica V V bg -  ja ja ja 

Mehl-
schwalbe 

Delichon 
urbicum - 3 bg -  ja ja  ja 

Feldschwirl 
Locustella 
naevia V 2 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Teichrohr-
sänger 

Acrocephal
us 
scripaceus - * bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Drossel-
rohrsänger 

Acrocephal
us 
arundinac
eus - * sg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Sperbergras-
mücke 

Sylvia 
nisoria 2 1 sg x  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Wacholder-
drossel 

Turdus 
pilaris - * bg -  ja 

Nachgewiese
n, NG im VG ja 

Trauer-
schnäpper 

Ficedula 
hypoleuca - 3 bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Braun-
kehlchen 

Saxicola 
rubetra 2 2 bg -  ja nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Nachtigall 

Luscinia 
megarhyn
chos - * bg -  ja ja ja 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaft-
licher 
Name 

Rote Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchti-
gungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen 

im UR, 
erfolgter 

Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebi

et 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 
Ausschluss 

der Art] B
ra

n
d

en
b

u
rg

 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

V
Sc

h
R
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Stein-
schmätzer 

Oenanthe 
oenanthe 1 1 bg -  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Tabelle 7: Betroffenheit der Gilden im Vorhabengebiet 

Gilde Empfindlichkeit 

gegenüber 

Projektwirkungen/ 

Beeinträchtigungen durch 

Vorhaben möglich 

Vorkommen im UR, 

erfolgter Nachweis im 

Bereich des Vorhabens  

[Art im Wirkraum durch 

Bestandserfassung 

nachgewiesen= ja] 

Prüfung der Verbotstat-

bestände notwendig 

[ggf. Kurzbegründung für 

Nichtbetroffenheit bzw. 

Ausschluss der Art] 

Baum- und Gebüschbrüter ja ja ja 

Höhlenbrüter ja ja ja 

Gebäudebrüter ja ja ja 

Bodenbrüter nein nein 
Nein [kein geeignetes 

Habitat] 

5.2 Säugetiere 

Es konnten mehrmals zwei Fledermausarten nachgewiesen werden. Die Tiere nutzen 

verschiedene Bereiche im Vorhabengebiet als Jagdreviere. Zusätzlich ergibt die 

Relevanzprüfung als potenziell betroffene Arten noch die Mücken- und die Bartfledermaus. 

Der Großteil der anderen Säugetierarten, der FFH-Anhänge benötigt andere 

Habitateigenschaften. 

 

Tabelle 8: Betroffenheit der Säugetiere im Vorhabengebiet und deren Schutzstatus  

Legende vgl. Tabelle 3 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaftlicher 

Name 

Rote 
Liste Schutz 

Empfindlichke
it gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchtig
ungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen im 

UR, erfolgter 
Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebiet 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. Kurzbegrün-

dung für 
Nichtbetrof-
fenheit bzw. 

Ausschluss der 
Art] B

ra
n

d
en

b
u

rg
 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 

B
N

at
Sc

h
G

 

FF
H

 

Europä-
ischer Biber Castor fiber 1 V sg IV  ja nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Feldhase 
Lepus 
europaeus 2 3 bg -  nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Zwerg-
fledermaus 

Pipistrellus 
pipistrellus 4 * sg IV  ja 

Nachgewiesen, 
NG im VG  ja 

Rauhaut-
fledermaus 

Pipistrellus 
nathusii 3 * sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Mücken-
fledermaus 

Pipistrellus 
pygmaeus - * sg IV  ja ja  ja  

Mops-
fledermaus 

Barbastella 
barbastellus 1 2 sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Großes 
Mausohr 

Myotis 
myotis 1 * sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Großer 
Abendsegler 

Nyctalus 
noctula 3 V sg IV  ja 

Nachgewiesen, 
NG im VG ja  

Große 
Bartfleder-
maus 

Myotis 
brandtii 2 * sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Fransen-
fledermaus 

Myotis 
nattereri 2 * sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Breitflügel-
fledermaus 

Eptesicus 
serotinus 3 3 sg IV  ja  ja ja  

Braunes 
Langohr 

Plecotus 
auritus 3 3 sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Wasser-
spitzmaus 

Neomys 
fodiens 3 V bg -  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Kleine 
Bartfleder-
maus 

Myotis 
mystacinus 1 * sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Haselmaus 

Muscardinu
s 
avellanarius - V sg IV  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaftlicher 

Name 

Rote 
Liste Schutz 

Empfindlichke
it gegenüber 

Projekt-
wirkungen/ 

Beeinträchtig
ungen durch 

Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen im 

UR, erfolgter 
Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebiet 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. Kurzbegrün-

dung für 
Nichtbetrof-
fenheit bzw. 

Ausschluss der 
Art] B

ra
n

d
en

b
u

rg
 

D
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n
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N
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G

 

FF
H

 

Wolf Canis lupus - 3 sg IV  nein  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Mauswiesel 
Mustela 
nivalis 3 D bg -  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Iltis 
Mustela 
putorius 3 3 bg -  nein  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Wasser-
fledermaus 

Myotis 
daubentonii 4 * sg IV  nein  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Fischotter Lutra lutra 1 3 sg IV  nein  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Sumpfmaus 

Alexandrom
ys 
oeconomus - 2 bg -  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

Baum-
marder 

Martes 
martes 3 V bg -  ja  nein 

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat]  

 

5.3 Reptilien und Amphibien 

Es konnten keine artenschutzrechtlich relevanten Arten der FFH-RL im Untersuchungsraum 

nachgewiesen werden. Der künstlich angelegte Teich bietet auch den meisten 

Amphibienarten kein gutes Habitat und ist eher naturfern. Potenziell könnten Teichfrösche 

in dem künstlich angelegten Gewässer vorkommen, so dass hier eine Einzelartbetrachtung 

erforderlich wird. Für Reptilien gibt es keine südexponierten Totholzhaufen oder ähnliches, 

die als Quartier dienen könnten.  

 

Tabelle 9: Betroffenheit der Reptilien und Amphibien im Vorhabengebiet und deren 

Schutzstatus 

Legende vgl. Tabelle 4 
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Deutscher 
Name 

Wissen-
schaftlicher 

Name 

Rote 
Liste Schutz 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Projektwirkungen
/ 

Beeinträchtigung
en durch 
Vorhaben 
möglich 

Potenzielles 
Vorkommen im 

UR, erfolgter 
Nachweis im 
Bereich des 
Vorhabens  

NG = 
Nahrungsgast 

VG = 
Vorhabengebiet 

Prüfung der 
Verbotstat-
bestände 

notwendig 
[ggf. 

Kurzbegrün-
dung für 

Nichtbetrof-
fenheit bzw. 

Ausschluss der 
Art] B

ra
n

d
en

b
u
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D
e

u
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n
d
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N
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h
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FF
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Grasfrosch 
Rana 
temporaria 3 V bg - nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Moor-
frosch Rana arvalis * 3 sg IV nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Teich-
frosch 

Pelophylax 
esculentus * * bg - nein ja ja 

Knoblauch-
kröte 

Pelobates 
fuscus * 3 sg IV nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Kamm-
molch 

Triturus 
cristatus 3 3 sg IV nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Ringel-
natter 

Natrix 
natrix 3 3 bg - nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

Zaun-
eidechse 

Lacerta 
agilis 3 V sg IV nein nein  

Nein [kein 
geeignetes 
Habitat] 

5.4 Insekten 

Die einzige potenziell in dem Gebiet vorkommende Insektenart des FFH-Anhangs IV, die 

Große Moosjungfer, benötigt fischfreie Gewässer. Da der vorhandene Teich mit Zierfischen 

besetzt ist, liegt kein geeignetes Habitat vor. 

 

Tabelle 10: Betroffenheit der Insekten im Vorhabengebiet und deren Schutzstatus. 

Legende vgl. Tabelle 4 
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Deutscher 

Name 

Wissenschaftl. 

Name 

Rote Liste Schutz Empfindlichkeit 

gegenüber 

Projektwirkungen/ 

Beeinträchtigungen 

durch Vorhaben 

möglich 

Vorkommen im UR, 

erfolgter Nachweis im 

Bereich des Vorhabens 

[Art im Wirkraum durch 

Bestandserf. nachgew. = 

ja]; 

NG = Nahrungsgast 

VG = Vorhabengebiet 

Prüfung der 

Verbotstat-bestände 

notwendig 

[ggf. Kurzbegründung 

für Nichtbetroffenheit 

bzw. Ausschluss der 

Art] 

D
e

u
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n
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B
N

at
Sc

h
G

 

FF
H

-A
n

h
an

g 

Große 

Moosjungfer 

Leucorrhinia 

pectoralis 
3 sg IV nein nein 

Nein [kein geeig-

netes Habitat] 

5.5 Zusammenfassung potenzieller Betroffenheit 

Im Bestand des Plangebietes kommen nur 2 Arten der FFH-RL vor, die das Gebiet aber nur 

als Nahrungsgebiet nutzen. Das Gebiet kann als artenarm und naturfern eingestuft werden. 

Damit hat dieser Lebensraum keine Bedeutung für den Artenschutz. Das Plangebiet weist 

keine geschützten Biotope auf und hat eine geringe Anzahl heimischer Baumarten und nur 

lückige Vegetation. Für die im Fokus der Untersuchung liegenden Brutvögel und 

Fledermäuse kann im angrenzenden Gehölz Schutz gefunden werden. Die Jagdgebiete der 

Fledermäuse gehen nicht verloren. Sowohl für Reptilien und Amphibien, als auch für 

Insekten und Weichtiere bietet das Gebiet kein Habitat, so dass hier keine Lebensräume 

verloren gehen.  Im künstlich angelegten Gewässer befinden sich nur Zierfische, so dass 

auch hier keine Fische und Rundmäuler betroffen sind. 
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6 KONFLIKTANALYSE 

6.1 Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Um Konflikte mit dem Arten- und Naturschutz zu vermeiden, sind geeignete Maßnahmen 

vor und während des Baus umzusetzen. 

 

Durch die Entfernung von einzelnen Obstbäumen kommt es teilweise zu Habitatverlusten. 

Gerade Arten in sensiblen Lebensphasen sind dadurch besonders gefährdet. 

Nur durch Maßnahmen können Verletzungen und Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG eingedämmt bzw. verhindert werden. 

 

Bezüglich der Bauzeit: 

− VA 1 - Schutz der randseitigen Gehölzbiotope in der Bau- und Betriebsphase vor 

Befahrung; Einhaltung eines Mindestabstands von 3 m zu den jeweiligen Biotopen wo 

möglich 

− VA 2 - Bauzeitenregelung: 

− Möglichst kein Beginn der Bauarbeiten am Anfang der Aufzuchtzeit (Baubeginn 

frühestens ab Anfang September), damit keine brütenden Vögel oder 

Fledermauswochenstuben angrenzend zum Baugebiet vergrämt bzw. zum 

Aufgeben ihrer Jungtiere gebracht werden, ansonsten Freigabe der Fläche für die 

Bauarbeiten nur nach ökologischer Begutachtung. 

− VA 3 - möglichst kurze Offenhaltung von Baugruben oder ausreichende Sicherung, um 

Verluste von Tieren (Fallenwirkung) und andere Unfälle durch offene Baugruben zu 

verhindern 

Bezüglich des fertigen Gebäudeanbaus: 

− VA 4 - Verwendung von für Wildtiere ungefährlichen und optisch unauffälligen 

Materialien 

− VA 5 - Verzicht auf übermäßige nächtliche Beleuchtung an geeigneten Wochen-

stubenplätzen und Jagdgebieten 

6.2 CEF-Maßnahmen 

Im Folgenden werden die CEF-Maßnahmen (ACEF) zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität aufgeführt. Sie sind durchzuführen, um Gefährdungen von 

Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen Vogelarten zu 

vermeiden. Die Beurteilung des Eintritts von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i.v.m. 

Abs. 5 BNatSchG erfolgte unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen. 

 

− ACEF 1 Anbringung von Nisthilfen für Höhlenbrüter: 

− Bei der Umsetzung des Vorhabens werden voraussichtlich 7 Obstbäume gefällt. 

Dadurch kommst es zum Verlust von Nistplätzen für Kohlmeise und Blaumeise. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für die entfernten Fortpflanzungsstätten sind Nisthilfen 

entsprechend der Anzahl gefällter Bäume und damit Brutplätze zu schaffen. Auf 
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Grundlage der Anzahl der vorgefundenen Individuen und der Brutreviere ergibt 

sich ein Ausgleichsbedarf von 2 Nisthilfen. 

− Durch den Abriss der Gebäude gehen ebenfalls die Nistmöglichkeiten von 

Gebäudebrütern wie Hausrotschwanz verloren. Hier wird ein Ausgleichsbedarf von 

4 Nistkästen ermittelt. 

− Da die Maßnahme zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Zerstörung / 

Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dient, ist sie zeitlich 

vorzuziehen. Das heißt die Nisthilfen müssen spätestens im Winterhalbjahr der 

Baumfällungen angebracht werden, so dass sie in der darauffolgenden 

Brutperiode funktionsfähig sind. 

− Als Nisthilfen werden handelsübliche artspezifische Nistkästen verwendet. In der 

folgenden Tabelle sind die erforderliche Anzahl und die empfohlenen 

Nistkastentypen angegeben: 

 

Tabelle 11: Anzahl der anzubringenden Nisthilfen für Höhlenbrüter 

Betroffene Art Anzahl anzubringender 

Nisthilfen 

Nisthilfentyp 

Kohlmeise 1 Nisthöhle 32 mm 

Blaumeise 1 Nisthöhle 27 mm 

Summe 2  

 

Es sind verschiedene Formen von Nisthilfen im Handel. Folgende Nistkastentypen der Fa. 

Schwegler sind u. a. geeignet: 

− Nisthöhle 1 B, 2 M mit Einfluglochdurchmesser von 32 mm 

− Nisthöhle 2 GR (Dreiloch) mit integriertem Katzen- und Marderschutz 

Beim Anbringen der Nistkästen ist darauf zu achten, dass das Einflugloch vor direkter 

Sonneneinstrahlung geschützt ist; die günstigste Ausrichtung ist Südosten. Eine 

Ausrichtung nach Nordwesten ist zu vermeiden. Die Anflugschneise soll mindestens 2 

Meter frei sein. 

6.2.1 Empfohlene Maßnahmen zur Aufwertung 

− A 1 Anbringung von Sommerquartieren für Zwergfledermäuse: 

− Bei der Umsetzung des Vorhabens werden neue Gebäude entstehen. Da die 

Fledermäuse das Gebiet als Jagdhabitat nutzen, wäre eine Aufwertung durch 

Anbringung von Sommerquartieren durchaus sinnvoll.  

− Als Sommerquartiere werden 4 handelsübliche Universal-Sommerquartiere 1FTH 

von Schwegler empfohlen. 

− Die Anbringung sollte nicht direkt in Laternennähe erfolgen. 
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6.3 Artbezogene Wirkungsprognose und Beurteilung der 

Verbotstatbestände 

6.3.1 Großer Abendsegler 

Artname         Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☐ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☒ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

V 

☒ Rote Liste Brandenburg 

3 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☒ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Große Abendsegler werden aufgrund ihrer Baumbindung den 

Waldfledermäusen zugeordnet. Wochenstuben und Winterquartiere befinden 
sich in der Regel in Baumhöhlen. Es sind allerdings auch Quartiere in 
Felsspalten, Gebäudespalten oder ähnlichem bekannt. Die Art Jagd bei relativ 

hellen Lichtverhältnissen und kann bereits in der Dämmerung beobachtet 
werden. Jagdgebiete sind über offenen Flächen wie Gewässern, Wiesen, 

Waldränder oder Wegschneisen. Die Winterquartiere der Art befinden sich in 
der Regel in weiter Entfernung der Sommerquartiere.  
Die Art ist in Brandenburg weiter verbreitet mit einigen Lücken im westlichen 

Brandenburg. Die geplanten Maßnahmen haben lediglich eine vorübergehende 
Beeinträchtigung des Jagdhabitats zur Folge. Bei Einhaltung der Bauzeiten-

regelung ist die Art gar nicht betroffen, da keine Winterquartiere in dem Gebiet 
gefunden wurden. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Es konnten an beiden Terminen große Abendsegler detektiert werden. Die 
Individuen nutzen den Stöffiner Weg als Jagdkorridor.  

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Durch die Bauzeitenregelung wird sichergestellt, dass sich die Individuen nicht 
mehr im Gebiet befinden. Große Abendsegler sind Fernzieher und suchen 

Winterquartiere in großen Entfernungen auf. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Artname         Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Als Fernziehende Art sind keine Individuen zur Zeit der Baumaßnahme 
anwesend.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Es konnten keine Wochenstuben im Vorhabengebiet festgestellt werden.  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.2 Mückenfledermaus 

Artname         Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☐ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☒ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die Mückenfledermaus bevorzugt in erster Linie Auwälder, nutzt aber auch 
kleinräumig gegliederte, gewässer- und möglichst naturnahe Landschaften mit 

abwechslungsreichen Landschaftselementen. Sie kommt bevorzugt in 
Gewässernähe vor. Sie besiedelt überwiegend Gebäude, bevorzugt nutzt sie 

spaltenförmige Quartiere. Die Wochenstuben und Sommerquartiere der 
Männchen befinden sich dabei häufig in Randlage der Siedlungsgebiete und in 
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Artname         Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

der Nähe der Jagdgebiete. Mückenfledermäuse jagen auf engem Raum und 
orientieren sich stark an Bäumen und Sträuchern oder Schneisen. Ein Teil der 

Individuen verbleibt im Winter in den Wochenstuben und Paarungsgebieten. 
Ein anderer Teil wandert in entfernte Überwinterungsgebiete. Die geplanten 

Maßnahmen führen zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung des 
Jagdgebietes und zur Zerstörung potenzieller Quartiere. Die Einhaltung der 
Bauzeitenregelung ist dringend notwendig und die Anbringung von 

Fledermauskästen ist empfohlen. 
 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Das Gebiet kann potenziell als Jagdgebiet für die Mückenfledermäuse dienen. 
Eine Aufwertung durch die Anbringung von Sommerquartieren (A 1) kann das 

Habitat attraktiver machen. Das Jagdgebiet ist auch nach den Bauarbeiten 
noch vorhanden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Es konnten keine Mückenfledermäuse oder Quartiere gefunden werden. Bei 
Einhaltung der Bauzeitenregelung ist eine Anwesenheit der Art ausgeschlossen. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Es konnten keine Winterquartiere festgestellt werden, so dass die Maßnahme 
keinen Einfluss auf die lokale Population hat. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 
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Artname         Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Das potenzielle Jagdhabitat wird erhalten bleiben. Durch die Anbringung neuer 
Fledermauskästen können Fortpflanzungs- und Ruhestätten hinzugefügt 

werden (A 1). 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.3 Zwergfledermaus 

Artname         Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☐ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☒ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☒ Rote Liste Brandenburg 

4 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☒ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die Zwergfledermaus bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen. Ein Großteil 

ihrer Quartiere befindet sich an, bzw. in Gebäuden, so dass sie häufig in 
Siedlungen anzutreffen ist. Sie ist sehr anpassungsfähig und nutzt auch 

Waldränder, Wiesen, Weiden, Hecken und Äcker zur Jagd. Bevorzugt jagt sie 
an Waldrandbereichen und Uferbereichen von Gewässern. Winterquartiere 

können in näherer Umgebung sein aber auch in bis zu 40 km Entfernung. Die 
hiesigen Zwergfledermäuse gelten als standortgebunden und unternehmen nur 
kurze saisonale Standortwechsel. Die Wochenstuben werden regelmäßig 

gewechselt.  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Zwei Individuen konnten bei der Jagd entlang der Vegetation westlich des 
Teiches beobachtet werden. Zwei weitere konnten in dem Korridor zwischen 
den Gebäuden bei der Balz detektiert werden. Die Habitatqualität wird nach 

der Baumaßnahme wieder hergestellt sein und durch die Anbringung von 
Fledermauskästen (A 1) kann sie sogar aufgewertet werden. Es konnten zum 

Zeitpunkt der Kartierungen keine Quartiere festgestellt werden. Auch das 
Jagdhabitat wird anschließend wieder vorhanden sein. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 
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Artname         Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 
Die Tiere werden bei Einhaltung der Bauzeitenregelung nicht anwesend sein. Es 
konnten keine Winterquartiere festgestellt werden. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 

sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Es konnten keine Winterquartiere festgestellt werden, so dass eine 

Beeinflussung der lokalen Population ausgeschlossen werden kann. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Durch die Erweiterung der Gebäude besteht die Möglichkeit durch die 
Anbringung von geeigneten Sommerquartieren das Habitat aufzuwerten (A 1). 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.4 Breitflügelfledermaus 

Artname         Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☐ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 
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Artname         Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

☒ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

3 

☒ Rote Liste Brandenburg 

3 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☒ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die Art bevorzugt offene sowie durch Gehölzbestände gegliederte, halboffene 

Landschaften. Die Jagdgebiete sind hauptsächlich über Grünland, entlang von 
Baumreihen, Waldrändern oder auch Einzelbäumen. Sie besiedelt aber auch 
größere Städte, wenn die Nahrungsversorgung durch Grünanlagen 

gewährleistet ist. Die Art ist in Brandenburg weit verbreitet.  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Die Art könnte potenziell in dem Gebiet vorkommen. Die Vegetation und die 
dadurch gebildeten Korridore könnten als Jagdhabitate dienen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Da die Art nicht detektiert wurde und auch keine Quartiere gefunden wurden, 
ist die Art nicht betroffen. Sollte die Art das Gebiet als Jagdgebiet nutzen, ist 
sie ebenfalls nicht durch die Bauarbeiten betroffen.  

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Es konnten keine Winterquartiere festgestellt werden, sodass eine Beeinflus-
sung der lokalen Population ausgeschlossen werden kann. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 
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Artname         Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Jagdhabitate sind auch nach den Bauarbeiten wieder vorhanden. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.5 Teichfrosch 

Artname         Teichfrosch (Pelophylax esculentus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☐ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☒ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☒ Rote Liste Brandenburg 

* 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☒ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die Teichfrösche kommen in Gewässern aller Art vor. Sie bevorzugen sonnige 

Plätze und reiche Vegetation. Die Teichfrösche überwintern sowohl im Wasser 
als auch am Land z.B. in Erdhohlräumen und unternehmen dafür auch längere 

Landgänge. Als Laich- und Wohngewässer bevorzugen sie dauerhaft wasser-
führende offene Stillgewässer (Weiher, naturnahe Teiche). Die Laichablage 
erfolgt von Mai bis Juni. Der Teichfrosch ist die häufigste Amphibienart 

Brandenburgs und kommt fast flächendeckend vor. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Die Art könnte potenziell in dem Gebiet vorkommen. Der kleine Teich könnte 
ein mögliches Habitat sein. Im Normalfall sind Fische keine große Gefahr für 

die Teichfrösche. Das hängt jedoch von der Besatzdichte und anderen Faktoren 
ab. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 
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Artname         Teichfrosch (Pelophylax esculentus) 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Der Teich ist nicht von den Arbeiten betroffen, sodass auch die Teichfrösche, 
die in dem Teich wohnen könnten, nicht betroffen sind. Die Individuen 
überwintern oft im Gewässer und die umliegenden Grünflächen dienen nicht als 

geeignete Überwinterungshabitate, sodass hier von einem ganzjährigen 
Aufenthalt im Wasser ausgegangen werden kann. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. Im Winter befinden sich die Tiere im Gewässer. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Es konnten keine geeigneten Überwinterungsplätze in der Umgebung 
außerhalb des Teiches gefunden werden. Die Lärmstörung während der 

Bauarbeiten stellt für eine Art, die so an anthropogene Einflüsse angepasst ist, 
keine Bedrohung dar. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Der Teich bleibt die gesamte Zeit über erhalten, so dass keine Schädigung 

auftritt. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.6 Baum- und Gebüschbrüter 

In diesem Kapitel werden die im Untersuchungsraum vorkommenden Arten zusammen-

gefasst, die Horste in Bäumen oder Nester in Bäumen, Sträuchern oder am (Wald-)Boden 

besiedeln. Für Vertreter dieser Artengilde entstehen durch das geplante Bauvorhaben 

ähnliche Auswirkungen. Die folgenden betroffenen Arten wurden im Kapitel 4.1 ermittelt. 
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Gilde         

Baum- und Gebüschbrüter (Zaunkönig, Dorngrasmücke, Amsel, 

Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, 
Stieglitz, Grauschnäpper, Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, 

Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, Zilpzalp, Gimpel, 
Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die genannten Vögel nutzen vorrangig sowohl Brut- als auch Rückzugsflächen 

in Gehölzen und Gebüschen. Als Brutplätze werden Horste und andere Nist-
möglichkeiten genutzt. Der Zaunkönig ist die kleinste heimische Singvogelart 

welche über die Wintermonate in Deutschland verbleibt. Er bewohnt Wälder, 
Gärten, Parks und Feldränder die über reichlich Sträucher und hohe Stauden 
verfügen. Er bewegt sich fast ausschließlich in Bodennähe in dichtem Gestrüpp, 

da sich vorwiegend dort seine Nahrungsquellen befinden. Die Rabenkrähen 
sind oft in großen Gruppen anzutreffen. Die Lebensräume sind vielfältig und 

erstrecken sich von lichten Wäldern über Agrar- und Kulturlandschaften bis hin 
zu Dörfern und Städten. Die Rabenkrähen sind Freibrüter und bauen ihr Nest 

hoch in Bäumen. Der Sumpfrohrsänger ist von Mai bis September bei uns zu 
beobachten. Er bevorzugt dichte Vegetation in der Nähe der Gewässer ist aber 
auch in naturnahen Gärten oder in Hecken anzutreffen. Er verbringt sein Leben 

zwischen den Halmen und Gräsern wo er auch seine Nester baut. Die 
Misteldrosseln brüten häufig in den Nadelbäumen und sind vor allem in Nadel- 

und Mischwäldern anzutreffen. Auch Parks und Gärten gehören zu häufigen 
Lebensräumen. Der bevorzugte Lebensraum der Gartengrasmücke sind lichte, 
gebüschreiche Waldsäume und kleine Feldgehölze mit dichtem Stauden- und 

Strauchbewuchs. Sie ist ebenfalls in unterwuchsreichen Parks oder Friedhöfen 
und verwilderten Gärten anzutreffen. In Wäldern brütet sie meist an Rändern 

und entlang von Wegen, die mit Büschen gesäumt sind. Außerdem brütet sie 
ebenfalls in Bruchwäldern, Ufergehölzen, den Strauchbereichen in 
Verlandungszonen und größeren Gebüschstrukturen in offenem Gelände. Die 

Nester befinden sich in dichtem Gebüsch, kurz über dem Boden. 
Gartengrasmücken sind Langstreckenzieher und überwintern in südlicheren 

Regionen. Die Heckenbraunelle lebt an Waldrändern, aber auch in Gärten, 
Parks und Gebüschen. Den höchsten Bestand erreichen sie in jungen 
Fichtenbeständen. Die Nester werden bis zu 3 m hoch im Dickicht gebaut. Es 

handelt sich um eine vorwiegend insektivore Art im Sommer. Im Winter 
ernährt sie sich vor allem pflanzlich. Gimpel leben bevorzugt in Nadelwäldern, 

kommen aber auch in lichten Mischwäldern mit wenig Nadelhölzern oder 
Unterholz vor. Er ist auch an den Rändern von Lichtungen, an Kahlschlägen, 
sowie an Wegen und Schneisen zu finden. Nester werden meistens in Fichten 

gebaut, können aber auch in anderen Nadelbäumen oder dichtem Gebüsch 
liegen. Die Dorngrasmücke lebt in offenen Landschaften mit dornigen 

Gebüschen und Sträuchern, die sie als Nistplatz nutzt. Dafür bevorzugt sie 
Hecken entlang von Feldern, Bahndämmen oder alten Kiesgruben. Sie ist ein 
Langstreckenzieher und von April bis September in Deutschland anzutreffen. 

Sommergoldhähnchen leben bevorzugt in Nadel- und Mischwäldern, aber auch 
in Parks. Sie halten sich gerne in den Baumwipfeln auf. Ein Teil ihrer 

Brutgebiete liegt in Ostdeutschland, wohingegen sie in Teilen 
Westdeutschlands ganzjährig vorkommen. Das klassische Habitat der 
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Gilde         

Baum- und Gebüschbrüter (Zaunkönig, Dorngrasmücke, Amsel, 

Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, 
Stieglitz, Grauschnäpper, Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, 

Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, Zilpzalp, Gimpel, 
Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger) 

Kernbeißer befindet sich in Laub- oder Mischwäldern mit Unterwuchs. Er ist ein 

typischer Vertreter der Eichen- und Hainbuchenwälder und ebenfalls in lichten 
Auwäldern anzutreffen. Häufig lebt er in Gebieten mit Gewässernähe. Optimale 

Nistplätze sind Dörfer mit Landwirtschaft oder Vorstadtbezirke mit Gärten oder 
ähnliche Strukturen. Hier ist der Kernbeißer ein Standvogel. Grauschnäpper 

sind an höhere Bäume gebunden, die als Sitzwarten für die Jagd von Insekten 
in freien Lufträumen dienen. Daher werden vor allem lichte Bereiche in 
Wäldern aller Art, aber auch Parks, Friedhöfe oder Gärten bewohnt. Gebäude 

stellen durch das Angebot an Nistplätzen und das durch die Wärmeabstrahlung 
erhöhte Insektenangebot ein geeignetes Habitat dar. Die Art ist ein 

Langstreckenzieher und hat hier nur Brutgebiete. Die Türkentaube ist ein 
Kulturfolger, die sich im 20. Jahrhundert in Europa ausgebreitet hat. 
Mittlerweile ist die Art ein Standvogel und lebt in hiesigen Garten, Parks, 

Siedlungen und ruhigen Wohngebieten. Sie braucht allerdings Nadelbäume, da 
sie in diesen ihre Nester baut. Der Habicht besiedelt Gebiete mit einem über 60 

Jahre alten Baumbestand für ihren Horst und einem ausreichenden Angebot an 
mittelgroßen Vögeln und Säugetieren. Daher kommt er sowohl in großen 
geschlossenen Wäldern, aber auch in der offenen Kulturlandschaft vor, wenn 

dort Feldgehölze vorhanden sind. Hier ist der Habicht ein Standvogel. Sperber 
kommen überwiegend in Nadelwäldern, aber auch in Laubwäldern vor. Es zeigt 

sich mittlerweile aber eine starke Tendenz zur Anpassung an die 
Gegebenheiten in Städten, so dass sie auch in Parks, Friedhöfen und ähnlichen 
Grünanlagen zu finden sind. Elstern sind ausgesprochen anpassungsfähig und 

besiedeln vor allem gut strukturierte, teilweise offene Landschaften mit 
Wiesen, Hecken und Büschen. Sie können auch an Waldrändern oder in der 

Nähe von Gewässern vorkommen. Ein Großteil der Individuen brütet 
heutzutage in bebauten Bereichen. Insbesondere Einfamilienhausbereiche 
werden bevorzugt. Amseln brüten an dunklen Standorten unterholzreicher 

Wälder und suchen auf vegetationsfreien oder kurzrasigen Böden nach 
Nahrung. Mönchsgrasmücken haben die höchsten Dichten in Auwäldern, 

feuchten Mischwäldern und schattigen Parkanlagen. Baumlose 
Strauchbeständen werden gemieden. Außerhalb der Brutzeit sind sie 
überwiegend in Gebüschen mit vielen Beeren anzutreffen, dann auch in offenen 

Landschaften. Mönchsgrasmücken überwintern in südlicheren Gebieten. Nester 
werden niedrig in dichtem Gebüsch gebaut. Buchfinken treten in Wäldern, 

Dickichten, Hecken, Gärten und Obstanbauflächen auf. Sie brüten überwiegend 
in lichten Laub- und Mischwäldern, sowie in Hecken, Parks und Gärten. Sing-
drosseln besiedeln eine Vielzahl von Waldtypen, haben allerdings eine Vorliebe 

für Nadelbäume, dichten Unterwuchs, Schatten und hohe Feuchtigkeit. Sie ist 
nicht auf Waldrandhabitate oder freie Flächen für die Nahrungssuche ange-

wiesen. Bevorzugt werden vor allem junge Fichtenaufforstungen. Die Nahrung 
besteht hauptsächlich aus Insekten und Beeren und wird am Boden gesucht. 

Nester werden in Astgabeln von Laub- oder Nadelbäumen gebaut. 
Ringeltauben bewohnen bewaldete Landschaften aller Art. Für eine Ansiedlung 
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Gilde         

Baum- und Gebüschbrüter (Zaunkönig, Dorngrasmücke, Amsel, 

Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, 
Stieglitz, Grauschnäpper, Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, 

Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, Zilpzalp, Gimpel, 
Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger) 

sind vereinzelt auch einzelne Bäume oder Büsche ausreichen. Die Brutplätze 

dürfen nicht zu weit von geeigneten Nahrungshabitaten entfernt sein, das 
entspricht in Deutschland vor allem landwirtschaftlich genutzten Grünflächen 

und Äckern, aber auch den zur Brut genutzten Wäldern und Grünanlagen. Die 
Nester werden überwiegend auf Bäumen oder großen Sträuchern gebaut. Der 

Zilpzalp bewohnt ein breites Spektrum bewaldeter Habitate und kommt auch 
häufig in Parks und den durchgrünten Randbereichen von Städten vor. Bevor-
zugt werden Waldbereiche mit strukturierter Baumschicht, gut ausgebildeter 

Strauchschicht und zumindest lückiger Krautschicht und entsprechend struk-
turierte Grünanlagen. Die Nester werden teilweise auf dem Boden, meistens 

aber dicht über dem Boden in geeigneter Vegetation, wie z.B. Brennnesseln, 
Brombeeren, hohem Gras u.ä. errichtet. Im Winter zieht die Art in südlichere 
Gegenden. Eichelhäher besiedeln Laub-, Misch- und Nadelwälder. Außerdem 

sind sie auch in entsprechend waldähnlichen Habitaten wie Parks, Friedhöfen 
und Gärten zu finden. Das Nahrungsspektrum ist sehr umfangreich und variiert 

je nach Jahreszeit. Nester werden in Wipfeln der unteren Baumschicht gebaut. 
Selten auch in Büschen. Der Grünfink ist ursprünglich ein Bewohner von lichten 
Baumbeständen, Lichtungen oder von offenen Bereichen, die an Waldränder 

grenzen. Heute besiedelt er vor allem die verschiedenen Siedlungsformen des 
Menschen, sofern wenigstens einzelne Bäume, Baumreihen oder begrünte 

Hausfassaden vorkommen. Die Nester werden in Hecken und Gebüschen 
gebaut. Stieglitze leben in offenen, baumreichen Landschaften. Bevorzugte 
Lebensräume sind Hochstamm-Obstgärten mit einer extensiven Nutzung und 

große Wildkraut- und Ruderalflächen mit verschiedenen Sträuchern. Er ist auch 
an Waldrändern, Streuobstwiesen und in Feldgehölzen zu finden. Stieglitze 

ernähren sich von Feldfrüchten und Kräutern. Das Nest wird an hochgelegenen 
Standorten mit einem guten Überblick gebaut. Die Schwanzmeise bewohnt 
Lebensräume mit reich strukturierten Säumen und heterogenen Strukturen. 

Für die Errichtung des Nestes ist das Vorhandensein von dichtem Unterholz 
und einer gut entwickelten Strauchschicht erforderlich. Sie ernährt sich vor 

allem von kleinen Insekten. Der Neststandort ist sehr variabel und kann in 
Bäumen, Hecken oder sogar auf dem Boden sein. Der Girlitz ist Kulturfolger 
und besiedelt kleinräumige und abwechslungsreiche Siedlungsräume. Die 

größten Dichten erreicht er an Stadträndern, Gärten, Alleen und Parks. Er er-
nährt sich hauptsächlich von Knospen und Samen, im Sommer aber auch 

gerne von kleineren Insekten. Das Nest wird in gut versteckten Orten mit 
gutem Ausblick angelegt. Dazu zählen vor allem dichte Hecken, aber auch 
Nadelbäume. 

 
Fast alle genannten Arten kommen flächendeckend in Brandenburg vor. Die 

Baumaßnahme kann zu Störungen und Entnahme von Bruststätten führen, 
weshalb die Einhaltung der Bauzeitenregelung dringend notwendig ist. Des 

Weiteren kommt es zum Verlust von Brutstätten durch die Vegetationsent-
nahme. Da Bäume nachgepflanzt werden, kommt es bei den Baumbrütern 
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Gilde         

Baum- und Gebüschbrüter (Zaunkönig, Dorngrasmücke, Amsel, 

Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, 
Stieglitz, Grauschnäpper, Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, 

Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, Zilpzalp, Gimpel, 
Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger) 

langfristig nicht zum Verlust von Brutmöglichkeiten. Die Gebüschbrüter 

hingegen verlieren keine Brutstätten, da die Hecken am Rand erhalten bleiben. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Vertreter dieser Gilde waren vor allem in den Gehölzen und Sträuchern am 
Rand des Gebietes anzutreffen. Ringeltauben konnten auch in den Bäumen 

mitten auf der Fläche beobachtet werden. Die zu entfernenden Obstbäume 
weisen keine Nutzung als Niststätten auf und sind in eher schlechtem Zustand. 
Daher gehen keine geeigneten Niststätten verloren. Da eine Brut von 

Vertretern dieser Gilde in der angrenzenden Vegetation und den Hecken am 
Rand sehr wahrscheinlich ist, muss die Bauzeitenregelung eingehalten werden, 

um eine Störung zu vermeiden (VA 2). 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 

§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind nur adulte Individuen anwesend, die 
aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen können. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Erhebliches Stören von Tieren kann aufgrund der Bauzeitenregelung ausge-

schlossen werden. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Durch die Durchführung der Maßnahmen außerhalb der Brutsaison kommt es 

nicht zu störungsbedingten Nestaufgaben.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☒ ja ☐ nein 
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Gilde         

Baum- und Gebüschbrüter (Zaunkönig, Dorngrasmücke, Amsel, 

Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Sommergoldhähnchen, 

Singdrossel, Heckenbraunelle, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, 
Stieglitz, Grauschnäpper, Türkentaube, Habicht, Sperber, Ringeltaube, 

Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe, Girlitz, Zilpzalp, Gimpel, 
Schwanzmeise, Misteldrossel, Sumpfrohrsänger) 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Es gehen Ruhestätten, bzw. Ansitzmöglichkeiten durch die Entnahme der Obst-
bäume verloren. Durch die Pflanzung von neuen Bäumen entlang des Teiches, 
wird dieser Verlust wieder ausgeglichen. Es konnte auch bei keiner Kartierung 

die Nutzung der Bäume als Ruhestätte nachgewiesen werden. Da keine 
Sträucher von der Entnahme betroffen sind, bleiben diese Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erhalten. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.7 Höhlenbrüter 

In diesem Kapitel werden die im gesamten Untersuchungsraum vorkommenden Arten 

zusammengefasst, die in Baumhöhlen nisten. Für Vertreter dieser Artengilde entsteht 

durch die Entnahme der Obstbäume ein möglicher Verlust von Brutstätten. Die folgenden 

betroffenen Arten wurden im Kapitel 4.1. ermittelt. 

Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Buntspecht, Hausrotschwanz, 

Gartenrotschwanz, Kleiber, Sumpfmeise, Kohlmeise, Blaumeise, 
Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Die Kohlmeise brütet primär in Laub- und Mischwäldern, deren Baumbestand 
älter als 60 Jahre ist, um genügend Nisthöhlen aufzuweisen. In geschlossenen 

Waldgebieten besiedelt sie nur die Randbereiche. Aufgrund der hohen 
Anpassungsfähigkeit sind Kohlmeisen aber auch in zahlreichen anderen 

Habitaten mit altem Baumbestand oder künstlichen Nisthöhlen zu finden. Sie 
besiedeln neben Feldgehölze, Baumgruppen, Hecken mit eingestreuten 
Bäumen, Parks, Friedhöfen, Olivenhainen und Obstgärten auch Gärten oder 

Grünflächen mit Einzelbäumen inmitten von Städten. Außerhalb der Brutzeit ist 
sie in allen Habitaten zu finden. Blaumeisen besiedeln diverse Lebensräume. 

Von Eichenwäldern bis hin zu stark anthropogen beeinflussten Lebensräumen 
ist sie anzutreffen. Sie fehlt lediglich in Nadelwäldern ohne Laubbäume. 
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Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Buntspecht, Hausrotschwanz, 

Gartenrotschwanz, Kleiber, Sumpfmeise, Kohlmeise, Blaumeise, 

Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer) 

Außerhalb der Fortpflanzungsperiode ist die Habitatspezifität deutlich 

herabgesetzt und sie kann sogar in baumfreiem Gelände angetroffen werden. 
Genau wie die Kohlmeise ist auch die Blaumeise ein Höhlenbrüter. Diese liegen 
bevorzugt etwas höher an Bäumen. Sumpfmeisen besiedeln bevorzugt 

abwechslungs- und grenzlinienreiche Laubwälder oder laubholzreiche 
Mischwälder mit großen Altholzbeständen und ausreichend Totholz. Sie kommt 

aber ebenfalls in Feldgehölzen, Obstanbauflächen und Parks vor. Während sie 
sich in den wärmeren Jahreszeiten von Insekten und Spinnen ernährt, besteht 

ihre Nahrung im Winter und Herbst eher aus Sämereien. Für die Nester werden 
kleine morsche Hohlräume durch Hacken erweitert. Der Gartenbaumläufer 
bevorzugt Laubwälder, Parks und Gärten mit vielen Obstbäumen. Er ist auch in 

Alleen, Feldgehölen und Streuobstwiesen anzutreffen. Das Nest wird in 
Baumspalten und hinter loser Rinde gebaut. Waldbaumläufer bewohnen 

ganzjährig Nadel- und Mischwälder, bevorzugt in dichteren Bereichen. Er frisst 
hauptsächlich Insekten und Spinnen. Die Nester werden in Baumspalten oder 
hinter loser Rinde gebaut. Der Gartenrotschwanz ist als Höhlenbrüter stark an 

alte Baumbestände gebunden und besiedelt daher primär lichte und trockene 
Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Hier bewohnt er vor allem Habitate, 

die eine aufgelockerte Strauch- und Krautschicht aufweisen. Häufig ist die Art 
auch in Siedlungsnähe anzutreffen, z.B. in Parkanlagen, Gartenstädten, 
Dorfrändern oder Obstgärten. Die Art ist als Langstreckenzieher im Winter 

nicht in Deutschland anzutreffen. Die Nahrung wird hauptsächlich am Boden, in 
der unteren Strauch- und Krautschicht gesucht. Er ernährt sich überwiegend 

von Insekten. Der Hausrotschwanz ist ebenfalls ein Nischenbrüter und 
bevorzugt im Primärhabitat Felsspalten. In Siedlungsgebieten brütet die Art in 
verschiedensten Nischen und Höhlen. Des Weiteren ist die Art unempfindlich 

gegenüber Lärm und anderen Störungen. Daher sind auch die Lebensräume in 
denen der Hausrotschwanz vorkommt extrem breit gefächert. Allerdings haben 

alle Habitate eine übersichtliche, kurzrasige oder vegetationsarme Fläche zum 
Jagen. Die Art ernährt sich überwiegend von wirbellosen Kleintieren, aber auch 
pflanzlicher Nahrung. Buntspechte sind sowohl in Laub- als auch in 

Nadelwäldern anzutreffen. Außerdem sind sie mittlerweile auch in Parks, 
Alleen, Windschutzstreifen und anderen künstlich angelegten Strukturen 

verbreitet. Er ernährt sich überwiegend von Insekten und ihren Larven, außer 
im Winter wo er zusätzlich auch Beeren, Samen und Nüsse aufnimmt. Für die 
Bruthöhlen bevorzugt der Buntspecht weiche Holzarten und morsche alte 

Bäume. Kleiber bewohnen größere Bäume in Laubmischwälder, Parks und 
Gärten. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten und im Winter zusätzlich 

von Samen, Beeren und Nüssen. Sie nutzen Baumhöhlen oder alte 
Spechthöhlen für ihre Nester. 
 

Alle genannten Arten kommen flächendeckend in Brandenburg vor. Die 
Baumaßnahme kann potenziell zu Störungen und Entnahme von Bruststätten 

führen, weshalb die Einhaltung der Bauzeitenregelung dringend notwendig ist. 
Des Weiteren kommt es zum Verlust von potenziellen Brutstätten durch die 

Vegetationsentnahme. Es wird empfohlen 2 Nistkästen für die nachgewiesenen 
Arten Blau- und Kohlmeise aufzuhängen.  
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Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Buntspecht, Hausrotschwanz, 

Gartenrotschwanz, Kleiber, Sumpfmeise, Kohlmeise, Blaumeise, 

Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer) 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Vertreter dieser Gilde waren fast ausschließlich in der Randvegetation anzu-
treffen. Eine Blaumeise wurde ebenfalls in der Vegetation am Teich kartiert. 
Die Individuen waren allerdings alle nur Nahrungsgäste. Es konnten keine Nist-

stätten gefunden werden. Eine Brut in der angrenzenden Vegetation ist aller-
dings nicht auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☐ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind nur adulte Individuen anwesend, die 
aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen können. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren kann aufgrund der Bauzeitenregelung ausge-
schlossen werden. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Durch die Durchführung der Maßnahmen außerhalb der Brutsaison kommt es 
nicht zu störungsbedingten Nestaufgaben.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☒ ja ☐ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Anbringung von 2 Nistkästen für die Höhlenbrüter sorgt für ausreichend 

Ausweichmöglichkeiten für die vorkommenden Arten (ACEF 1). Da bisher auch 
keine Brutnachweise für diese Gilde erfolgten, kann mit der Maßnahme das 
Habitat aufgewertet werden. 
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Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Buntspecht, Hausrotschwanz, 

Gartenrotschwanz, Kleiber, Sumpfmeise, Kohlmeise, Blaumeise, 

Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer) 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.8 Gebäudebrüter 

In diesem Kapitel werden die im gesamten Untersuchungsraum vorkommenden Arten 

zusammengefasst, die in oder an Gebäuden nisten. Für Vertreter dieser Artengilde 

entstehen durch die Erweiterung der bestehenden Gebäude neue potenzielle Brutstätten. 

Die folgenden betroffenen Arten wurden im Kapitel 4.1. ermittelt. 

Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Feldsperling, Haussperling, 

Stadttaube) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Feldsperlinge besiedeln schütter bewaldete Regionen, Waldränder, Feldränder, 
Hecken und auch Randbereiche von Siedlungen. Sie sind teilweise ausgeprägte 

Kulturfolger. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen von Gräsern, 
Kräutern und Getreide. Überwiegend sind sie Höhlen- und Nischenbrüter. Der 

Haussperling kam ursprünglich vermutlich in lockeren Baumsavannen vor. Die 
Art ist mittlerweile allerdings ein Kulturfolger der in allen menschlichen Struk-
turen über Dörfer, große Parkanlagen, Einkaufszentren und Viehfarmen 

vorkommt. Er ernährt sich hauptsächlich von Sämereien. Der Lebensraum der 
Stadttaube, ist wie der Name bereits impliziert die Stadt. Selten ist sie auch 

außerhalb von menschlichen Siedlungen zu finden. Als Abkömmling der Felsen-
taube, ist auch ihr das Brüten auf Bäumen nicht möglich. Somit ist sie auf 
Häuser, Mauern, Brücken und ähnliches als Felsersatz angewiesen. Sie ist ein 

Standvogel und ernährt sich vor allem von Samen und Körnern. 
 

Alle drei Arten kommen in den geeigneten Habitaten flächendeckend vor. Die 
Baumaßnahme kann zu Störungen während der Brut führen, weshalb die Ein-
haltung der Bauzeitenregelung dringend notwendig ist. Abgesehen davon 

werden durch das Vorhaben allerdings mehr Brutmöglichkeiten für diese Arten 
geschaffen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Es wurden in dem Gebiet zahlreiche Haussperlinge nachgewiesen, die vor allem 
an dem nördlichen Gebäude gebrütet haben. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 
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Gilde         

Höhlen- und Gebäudebrüter (Feldsperling, Haussperling, 

Stadttaube) 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind nur adulte Individuen anwesend, die 
aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen können. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren kann aufgrund der Bauzeitenregelung ausge-
schlossen werden. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Durch die Durchführung der Maßnahmen außerhalb der Brutsaison kommt es 
nicht zu störungsbedingten Nestaufgaben.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☒ ja ☐ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Durch die Erweiterung der Gebäude werden neue Nistmöglichkeiten 

geschaffen. Es kommt nicht zur Schädigung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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6.3.9 Star 

Artname         Star (Sturnus vulgaris) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

3 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 

Der Star ist in Deutschland flächendeckend verbreitet und fehlt nur in im 
Inneren großer geschlossener Waldgebiete und völlig ausgeräumten Agrar-
landschaften. Die bevorzugten Habitate sind in Strukturen mit höhlenreichen 

Baumgruppen und benachbartem Grünland zur Nahrungssuche. Die Nester 
werden überwiegend in Baumhöhlen, aber auch in Felsspalten, Nistkästen und 

Hohlräumen an Gebäuden angelegt. Die Art ist flächendeckend in Brandenburg 
verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Es konnten mehrere Stare an mehreren Terminen nachgewiesen werden. Dabei 
wurden häufig die größeren Einzelbäume auf dem Gebiet als Sitzmöglichkeiten 

genutzt. Zum Teil wurden auch die Dächer der Gebäude genutzt. 
Brutnachweise konnten nicht erfolgen.  

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind nur adulte Individuen anwesend, die 
aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen können. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind nur adulte Individuen anwesend, die 
aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen können.  
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Artname         Star (Sturnus vulgaris) 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Es konnten keine Nester in den Obstbäumen, die entfernt werden, 
nachgewiesen werden. Somit gehen keine Brutstätten verloren. Durch die 
Neuanpflanzung von Bäumen kommt es auch nicht zu einem dauerhaften 

Verlust von Ruhestätten.  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

6.3.10 Turmfalke 

Artname         Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 

Turmfalken besiedeln verschiedenste Lebensräume und sind ausgesprochene 
Kulturfolger. Sie meiden allerdings dichte Waldbestände und völlig baumlose 
Steppen. Als Kulturfolger ist er in allen Kulturlandschaften, in denen 

Feldgehölze sind, zu finden. Er benötigt zum Jagen von Kleinsäugern freie 
Flächen. Nester baut der Felsbrüter häufig in oder an Gebäuden. In 

Brandenburg ist die Art flächendeckend vorhanden. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Potenziell besteht die Möglichkeit, dass Turmfalken an den Gebäuden brüten, 

auch wenn diese sehr gering ist. Da allerdings keine Gebäude abgerissen 
werden, besteht bei Einhaltung der Bauzeitenregelung keine Gefahr für 

Turmfalken.  
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Artname         Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind wahrscheinlich nicht einmal adulte 
Individuen anwesend, da diese im Winter ziehen. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind wahrscheinlich nicht einmal adulte 
Individuen anwesend, da diese im Winter ziehen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Da keine Gebäude abgerissen werden, kommt es nicht zu einem Verlust von 

Brutstätten der Turmfalken. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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6.3.11 Kolkrabe 

Artname         Kolkrabe (Corvus corax) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 

Kolkraben sind sehr anpassungsfähig und bewohnen sowohl Wälder, als auch 
offene und halboffene Landschaften. Sie sind auch in siedlungsnahen Bereichen 
zu finden. Kolkraben sind Allesfresser, wobei tierische Anteile bevorzugt 

werden. Nester werden auf Bäumen, Felswänden oder auch auf künstlichen 
Unterlagen, wie Hochspannungsmasten oder Gebäuden, errichtet. In 

Brandenburg kommt die Art flächendeckend vor. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Potenziell besteht die Möglichkeit, dass Kolkraben in den größeren Bäumen 

rund um das Gebiet brüten. Somit wären sie lediglich Nahrungsgast in dem 
Gebiet.  

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Adulte Tiere können aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen und es besteht 
keine Kollisionsgefahr. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind adulte Tiere nicht auf 
Nahrungssuche für ihre Brut, so dass es nicht zu Störungen kommt. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 
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Artname         Kolkrabe (Corvus corax) 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Da keine potenziellen Brutstätten in dem Gebiet vorhanden sind oder entfernt 
werden, besteht auch keine Möglichkeit, diese zu beschädigen oder zu 

zerstören. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

6.3.12 Nebelkrähe 

Artname         Nebelkrähe (Corvus cornix) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Nebelkrähen besiedeln vor allem offene und halboffene Landschaftsformen. Sie 

sind auf Bäume, hohe Sträucher oder vergleichbare anthropogene Strukturen 
als Schlaf- und Nistplatz und Sitzwarte angewiesen. Für die Nahrungssuche 
nutzen sie weitflächige, kurzrasige Flächen. Daher werden Habitate in denen 

beide Strukturen in einer gewissen Nähe zueinander vorkommen bevorzugt. 
Nebelkrähen sind Allesfresser (omnivor). Das Nest wird meist hoch in Bäumen 

oder auf hohen Masten, Gebäude- oder Felsnischen gebaut 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                          

 

☐ potenziell möglich 

Die Art wurde einmal im Gehölz am Teich und ansonsten nur in der Vegetation 
im südlichen Randbereich nachgewiesen. Es konnte keine Brut nachgewiesen 
werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 
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Artname         Nebelkrähe (Corvus cornix) 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 
Adulte Tiere können aufgrund ihrer hohen Mobilität ausweichen und es besteht 
keine Kollisionsgefahr. Da keine geeigneten Bäume entfernt werden, besteht 

keine Tötungsgefahr für nicht flügge Jungvögel.  
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind adulte Tiere nicht auf 
Nahrungssuche für ihre Brut, so dass es nicht zu Störungen kommt. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Da keine potenziellen Brutstätten in dem Gebiet vorhanden sind oder entfernt 
werden, besteht auch keine Möglichkeit, diese zu beschädigen oder zu 

zerstören. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

6.3.13 Rauchschwalbe 

Artname         Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 
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Artname         Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

V 

☒ Rote Liste Brandenburg 

V 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Rauchschwalben sind auf offene Kulturlandschaften angewiesen. Sie besiedeln 
Bauernhöfe in der Nähe von Wiesen und Teichen. Als Langstreckenzieher sind 

sie im Winter nicht in den Brutgebieten anzutreffen. Sie jagen Insekten im 
Luftraum. Für die Brut werden Nester an Mauervorsprünge, Balken, Wände 

oder ähnliches in offenen Innenräumen gebaut. Die Art kommt in Brandenburg 
flächendeckend vor. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Das Habitat könnte potenziell einen Lebensraum für Rauchschwalben bieten. 
Gerade das nördliche Gebäude, in dem auch die Haussperlinge brüten, würde 

sich anbieten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 

§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind keine Individuen gefährdet, da 

Rauchschwalben als Langstreckenzieher nicht vor Ort sind. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 

sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind keine Individuen vor Ort. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 
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Artname         Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Da keine potenziellen Brutstätten in dem Gebiet entfernt werden, besteht auch 
keine Gefahr der Schädigung solcher. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

6.3.14 Nachtigall 

Artname         Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 

Die Nachtigall besiedelt dichtes Gebüsch, oft am Waldrand und in feuchtem 
Gelände, aber auch in Feldgehölzen. Die Nester werden am Buschrand oder 

Wegrand im Krautsaum direkt am Boden gebaut. Sie ist ein Zugvogel und nur 
im Sommer in Deutschland anzutreffen. In Brandenburg kommt sie 
flächendeckend vor. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Das Habitat könnte potenziell einen Lebensraum für die Nachtigall bieten. 

Gerade die Randhecke kann als Brutstätte dienen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 

§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 
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Artname         Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind keine Individuen gefährdet, da 
Nachtigallen als Zugvögel nicht vor Ort sind. 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 
sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind keine Individuen vor Ort. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☐ ja ☒ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Da keine potenziellen Brutstätten in dem Gebiet entfernt werden, besteht auch 
keine Gefahr der Schädigung solcher. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

6.3.15 Wacholderdrossel 

 

Artname         Wacholderdrossel (Luscinia megarhynchos) 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-Richtlinie 

☒ europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

☐ durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art 

☒ Rote Liste Deutschland 

* 

☐ Rote Liste Brandenburg 

 

Einstufung des Erhaltungszustandes 

☐ FV günstig/hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig - schlecht 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB: 
Wacholderdrosseln bewohnen halboffene Landschaften und vor allem 

Waldränder und Baumgruppen mit angrenzendem feuchtem Grünland. Des 
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Artname         Wacholderdrossel (Luscinia megarhynchos) 

Weiteren sind sie auch in Streuobstwiesen, Parks und größeren Gärten zu 
finden. Generell werden kleinräumig feuchte und kühlere Habitate bevorzugt. 

Sie ernährt sich sowohl von tierischen, als auch von pflanzlichen Bestandteilen. 
Sie brüten meistens in kleinen Kolonien. Nester werden auf Bäumen und hohen 

Sträuchern gebaut. Die Art kommt ganzjährig hier vor. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☐ nachgewiesen                                          

 

☒ potenziell möglich 

Das Habitat könnte potenziell einen Lebensraum für die Wacholderdrossel 

bieten. Die vorhandene Vegetation könnte als Brutstätte genutzt werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach 

§ 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 
Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten Tiere verletzt oder getötet?                                   ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

• ggf. Aufzählung 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ☐ ja ☒ nein 

      ☐ Vermeidungsmaßnahme für besonders kollisionsgefährdete Tierarten ist    

vorgesehen 
• ggf. Aufzählung 

Adulte Individuen sind nicht durch eine Kollision gefährdet. Bei Einhaltung der 

Bauzeitenregelung besteht somit keine Tötungsgefahr. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.  ☐ ja ☒ nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 
Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung werden keine Individuen während 

sensibler Phasen gestört. 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population 
Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung sind keine Jungvögel vor Ort. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.           ☐ ja ☒ 

nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG: 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?                                                            ☒ ja ☐ nein 

 

☐ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

☒ Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die entnommenen Obstbäume könnten potenziell als Brutstätte genutzt 

werden. Durch die Neupflanzung von Bäumen wird dieses Defizit allerdings 
ausgeglichen, so dass langfristig keine Brutstätten verloren gehen. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein.                             ☐ ja ☒ 

nein 
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Artname         Wacholderdrossel (Luscinia megarhynchos) 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐ treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Die artenschutzrechtliche Bewertung des Projektes zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

4.2 „Am Stöffiner Weg“ wird anhand der vorliegenden Untersuchungen folgendermaßen 

beurteilt. 

In Kapitel 6.3 wurden weder für europäische Vogelarten, noch für FFH-Anhang IV-Art oder 

besonders geschützte Arten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, 

teils unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen, durch Umsetzung des Vorha-

bens prognostiziert. Daher entfällt die Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 gegeben sind. Durch die Entnahme der 

Obstbäume müssen Nistkästen für die betroffenen Arten angebracht werden. Abschließend 

ist festzuhalten, dass nach Einhaltung der Maßnahmen das Habitat sogar aufgewertet 

werden kann und das Bauvorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand aus 

artenschutzrechtlicher Sicht als zulässig anzusehen ist.  
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Anhang 

 

Anhang 1: Karte der Ergebnisse der Kartierungen 


